
Amtsblatt der Gemeinde

Langenwetzendorf
   

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen
Gemeinde

Langenwetzendorf

mit den Ortsteilen Daßlitz, Erbengrün, Göttendorf, Hain, Hainsberg, Kühdorf, Hirschbach,

Lunzig , Naitschau, Neuärgerniß, Neugernsdorf, Nitschareuth, Wildetaube mit Kauern mit

Altgernsdorf u. Wittchendorf, Wellsdorf, Zoghaus sowie für die erfüllte Stadt Hohenleuben

Montag, den 8. April 2024Jahrgang 2024 Nummer 4

Viele Helfer waren an den Vorbereitungen 

zur Gestaltung des Parkes und beim Auf-

stellen des Osterbrunnens am 21.03.2024 

im Park von Langenwetzendorf beteiligt, 

ebenso bei der Durchführung des 2. Oster-

marktes am Sonntag vor Ostern.
.

Ein großes Dankeschön an alle, die mit ihrer 

Hilfe dabei waren, den Park für viele Gäste 

zu einem Anziehungspunkt zu machen.
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Die nächste Ausgabe des 
 

Amtsblattes der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

erscheint am Montag, den 13. Mai 2024. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 

Freitag, d. 26. April 2024 bis spätestens 14.00 Uhr 
in der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Manuskripte 
per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: 

 

info@langenwetzendorf.de  oder 
ruddat@langenwetzendorf.de 

 

 
 

Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf 
 

Anschrift:  Am Daßlitzer Kreuz 4 
     07957 Langenwetzendorf 
 

Internet:  www.langenwetzendorf.de 
 

E-Mail:   info@langenwetzendorf.de 
 

Telefon:   036625/5200 
 

Telefax:   036625/52023 
 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.30 Uhr 
 

Donnerstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Freitag:   09.00 - 12.00 Uhr 
 

 
 

Sprechzeiten des KOBB der Polizeiinspektion Greiz 
 

jeden Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
 

Tel.: 036625/50 512 
 

Sprechzeiten der Revierförsterin 
 

Telefonische Beratung und Terminvereinbarungen 
unter Tel.: 0172 - 3480 414. 

 

Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Wald-
besitzer der Gemarkungen des ehemaligen Vogtländischen 
Oberlandes, der Gemarkungen Göttendorf, Hain, Hainsberg, 
Kauern, Lunzig, Langenwetzendorf, Kühdorf und Mehla. 
 

Die gemeinsame Schiedsstelle der Gemeinde 
Langenwetzendorf und der Stadt Hohenleuben 

 

Für Streitigkeiten mit dem Nachbarn, dem Vermieter oder auch 
dem Handwerker steht Ihnen als Schiedsperson Frau Daniela 
Petermann zur Verfügung. 
 

Für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an die Ge-
meindeverwaltung Langenwetzendorf, Tel.: 036625 5200. 
 
 

 

Anzeigenschluss für die Mai-Ausgabe 

ist am Freitag, 26.04.2024 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
 

 
 

 

Impressum 
 

Die Gemeinde Langenwetzendorf gibt das Amtsblatt als eigenständiges 
Druckerzeugnis heraus. Das Amtsblatt erscheint regelmäßig jeden 2. Montag 
im Monat sowie im Bedarfsfall. Bezugsmöglichkeiten, Bezugsbedingungen 
und Einzelbezug (§ 2 Abs. 1 S. 4 Nr. 3 und 4 ThürBekVO): Einzelne Amts-
blattausgaben können in der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf, Am 
Daßlitzer Kreuz 4 abgeholt werden. Die abgeholte Amtsblattausgabe ist kos-
tenlos. Des Weiteren kann das zuletzt ausgegebene Amtsblatt kostenlos 
abgeholt werden bei der Postagentur Langenwetzendorf, bei der Sparkasse 
Langenwetzendorf, beim Lebensmittelhandel Delitzscher Hohenleuben. Au-
ßerdem erfolgt eine Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Lan-
genwetzendorf unter www.langenwetzendorf.de. 
 

- Herausgeber: Gemeinde Langenwetzendorf, Am Daßlitzer Kreuz 4, 
07957 Langenwetzendorf, Telefon 036625/520-0, Telefax 036625/52023 

 

- Verantwortlich für den amtlichen Teil ist Bürgermeister Kai Dittmann. 
 

- Verantwortlich für Informationen außerhalb des amtlichen Teils sind die 
jeweiligen Vereine, Institutionen, Verbände und Kirchen. 

 

- Herstellung und Verantwortung für den Anzeigenteil: 
 Schwolow Bürosysteme & Druckerei, Triebes, Geraer Straße 1, 
 07950 Zeulenroda-Triebes, Tel. 036622/79056 
 

 

 

Ärztlicher Notdienst 
 

 

Bei bedrohlichen und Notfällen: 
 

Telefonnummer für den 
 

ärztlichen und zahnärztlichen Bereitschaftsdienst 
 

sowie Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 

116 117 
 

Rettungsleitstelle Gera: 
 

0365/48820 bzw. 0365/412176 
 

Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 
 
 

pothekenbereitschaft 
 

Zeulenroda - Triptis mit täglichem Wechselrhythmus 
 

Notdienst von 8.00 - 8.00 Uhr 
 

Alte Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/58970 
 

Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda Tel. 036628/4030 
 

Neue Apotheke Zeulenroda      Tel. 036628/58970 
 

Stadtapotheke ZEULENRODA    Tel. 036628/97334 
 

Stadtapotheke TRIEBES      Tel. 036622/51359 
 

Apotheke am Wasserturm Hohenleuben Tel. 036622/7049 
 

Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf Tel. 036625/20034 
 

Markt-Apotheke Auma-Weidatal    Tel. 036626/20351 
 

Stadt-Apotheke Triptis       Tel. 036482/3500 
 

Adler-Apotheke Petra König e.K. Weida Tel. 036603/62291 
 

Stadt-Apotheke Weida      Tel. 036603/62252 
 

Stadt-Apotheke Berga/Elster    Tel. 036623/20215 
 

Macrobius-Apotheke Wünschendorf  Tel. 036603/88212 
 

Mühlen Apotheke Auma-Weidatal   Tel. 036626/20351 
 

Neue Apotheke Neustadt/Orla    Tel. 036481/52020 
 

Grüne Apotheke Neustadt/Orla    Tel. 036481/51822 
 

Hirsch-Apotheke Neustadt/Orla    Tel. 036481/2100 
 

05.04.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
06.04.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
07.04.  Stadt-Apotheke Triptis 
08.04.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
09.04.  stadtapotheke TRIEBES 
10.04.  stadtapotheke TRIEBES 
11.04.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
12.04.  Stadt-Apotheke Weida 
13.04.  Macrobius-Apotheke Wünschendorf 
14.04.  Neue Apotheke Neustadt/Orla 
15.04.  Alte Apotheke Zeulenroda 
16.04.  Stadt-Apotheke Triptis 
17.04.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
18.04.  Neue Apotheke Zeulenroda  
19.04.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
20.04.  Stadt-Apotheke Berga/Elster 
21.04.  stadtapotheke ZEULENRODA 
22.04.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
23.04.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
24.04.  Alte Apotheke Zeulenroda 
25.04.  Mühlen Apotheke Auma-Weidatal 
26.04.  Neue Apotheke Zeulenroda 
27.04.  stadtapotheke ZEULENRODA 
28.04.  Adler-Apotheke Petra König e.K. Weida 
29.04.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
30.04.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
01.05.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
02.05.  Stadt-Apotheke Triptis 
03.05.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
04.05.  Mühlen Apotheke Auma-Weidatal 
05.05.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
06.05.  Stadt-Apotheke Weida 
07.05.  Macrobius-Apotheke Wünschendorf 
08.05.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
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Amtliche Bekanntmachungen  

der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Kommunalwahl am 26. Mai 2024 

 

1. Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Kommunalwahl am 26. Mai 2024 in der Gemeinde Lan-
genwetzendorf 

 

 Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortsteilbürgermeis-
ter und Ortsteilräte in den Ortsteilen Hain, Lunzig, Neu-
gernsdorf, Nitschareuth und Wildetaube, des Gemeindera-
tes, des Kreistages und des Landrates in der Gemeinde 
Langenwetzendorf wird in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis 
10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl)  während der 
allgemeinen Öffnungszeiten  am  

 

 Montag  09.00 - 12.00 Uhr 
 Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr 
 Mittwoch  09.00 - 12.00 Uhr 
 Donnerstag Feiertag 
 Freitag   09.00 - 12.00 Uhr 
 

 im Gebäude der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf, 
Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Lan-
genwetzendorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz einge-
tragen ist. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06. Mai 
bis zum 10. Mai 2024 Einwendungen gegen das Wähler-
verzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerich-
tet sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vor-
handene Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. Die 
Einwendungen müssen bei der Gemeindeverwaltung Lan-
genwetzendorf, Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 
4, 07957 Langenwetzendorf schriftlich erhoben oder zur 
Niederschrift während den allgemeinen Öffnungszeiten im 
Einwohnermeldeamt erklärt werden; die vorgetragenen 
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Ein-
sichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig. 

 

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat. 

 

 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05. Mai 2024 (21. Tag 
vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung. 

 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen 
gegen das Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu 
laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen 
im Wege der Briefwahl teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag, 
 

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter oder 

 

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat, 

 

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 
Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder 

 

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Ein-
wendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses be-
kannt wird. 

 

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 2024 (2. Tag 
vor der Wahl) bis 18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung 
Langenwetzendorf, Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer 
Kreuz 4, 07957 Langenwetzendorf mündlich, schriftlich 
oder in elektronischer Form (schaaf@langenwetzendorf.de) 
beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist un-
zulässig. 

 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum 25. Mai 2024, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

 

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26. Mai 2024 kein Be-
werber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen er-
hält, findet am zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09. Juni 
2024 eine Stichwahl statt. Stimmberechtigt für die Stich-
wahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, 
sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verlo-
ren hat. 

 

 Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind und für die erste Wahl am 26. Mai 2024  einen 
Wahlschein erhalten haben, erhalten von Amts wegen ei-
nen Wahlschein für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen. 

 

 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, können bereits vor der Wahl am 26. Mai 2024 einen 
Wahlschein für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für 
die Stichwahl können bis zum 07. Juni 2024 bis 18.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf, Einwoh-
nermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langenwet-
zendorf mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form 
(schaaf@langenwetzendorf.de) beantragt werden. Eine te-
lefonische Antragstellung ist unzulässig. 

 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum Stichwahltag, 15.00 Uhr, ge-
stellt werden. 

 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum 08. Juni 2024, bis 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

 

 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte: 
 

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er 
wahlberechtigt ist, 

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Ge-

meinde, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die 
Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins ange-
geben ist, sowie 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der oben genannten Behörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so recht-
zeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 
26. Mai 2024 bis 18.00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 
Tag der Stichwahl, dem 09. Juni 2024 bis 18.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

 Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für 
die Briefwahl zu entnehmen. 

 

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag 
im Geburtenregister sind. 

 

gez. Andrea Knoch 
Wahlleiterin 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Wahlausschusses 
für die Kommunalwahl am 26. Mai 2024 

in der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

I. 
 

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am 
23. April 2024 um 19.00 Uhr im Kulturhaus Langenwetzen-
dorf, Hohe Straße 23 in 07957 Langenwetzendorf, statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Listenver-
bindungen für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder, der 
Ortsteilbürgermeister und der Ortsteilräte am 26. Mai 2024 
sowie Beschlussfassung über deren Zulassung (§ 4 Abs. 5 
Nr. 1, § 17 Abs. 3 und 4 Thüringer Kommunalwahlgesetz) 

 

Die Sitzung ist öffentlich, der Zutritt zur Sitzung ist für jeder-
mann frei. 
 

II. 
 

Sollte in dieser Sitzung ein Wahlvorschlag oder eine Listenver-
bindung ganz oder teilweise für ungültig erklärt werden, so tritt 
der Wahlausschuss am 30. April 2024 um 17.00 Uhr im Kul-
turhaus Langenwetzendorf, Hohe Straße 23 in 07957 Langen-
wetzdorf in öffentlicher Sitzung zusammen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für 
ungültig erklärte Wahlvorschläge oder Listenverbindungen 
aufgrund von Einwendungen oder von Amts wegen für die 
Wahl der Gemeinderatsmitglieder, Ortsteilbürgermeister, 
Ortsteilräte (§17 Abs. 4  Satz 5 ThürKWG) 

 

Die Sitzung ist öffentlich, der Zutritt zur Sitzung ist für jeder-
mann frei. 
 

Langenwetzendorf, den 08.04.2024  
 

gez. Andrea Knoch 
Wahlleiterin  
 

Einladung Gemeinderatssitzung 
 

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates Langen-
wetzendorf findet am 
 

  Montag, d. 15. April 2024 um 19.00 Uhr 
  im Kulturhaus Langenwetzendorf  
  Hohe Straße 23, 07957 Langenwetzendorf  
 

statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Feststellung ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähig-
keit, Bestätigung der Tagesordnung, Genehmigung der Nie-
derschrift der Gemeinderatssitzung vom 19. Februar 2024 

2. Bürgerfragestunde 
 

3. Abwägungsbeschluss B-Plan Gewerbegebiet „Daßlitzer 
Kreuz“ 3. Änderung 

 

4. Satzungsbeschluss B-Plan Gewerbegebiet „Daßlitzer 
Kreuz“ 3. Änderung 

 

5. 5. Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft der 
Gemeinde Langenwetzendorf 

 

6. Vorberatung zum Haushaltsplan 2024 
 

7. Vorberatung Feuerwehrkonzept 
 

8. Vergabe Beschaffung durch Feuerwehrpauschale 
 

Alle Interessierten werden hiermit eingeladen. 
 

gez. Dittmann 
Bürgermeister 
 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Stadt Hohenleuben 
 

 

Haushaltsatzung 2024 
 

Haushaltsatzung der Stadt Hohenleuben 
für das Haushaltsjahr 2024 

 

Auf Grund des § 55 ThürKO (Thüringer Kommunalordnung)  
erlässt die Stadt Hohenleuben folgende Haushaltsatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt, er schließt im 
 

 

Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 

 

 
1.676.600,00 € 

 

und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 

 

 
 

577.700,00 € 
 

ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und 
    forstwirtschaftlichen Betriebe (A)     310 v.H. 
b) für die Grundstücke (B)       410 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer          410 v.H. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltsatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 

Hohenleuben, den 11.03.2024 

 
Soch 
Bürgermeisterin 
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II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk 
 

1. Mit Beschluss-Nr. 02-01/2024 vom 26.02.2024 hat der Stadt-
rat die Haushaltssatzung der Stadt Hohenleuben für das 
Jahr 2024 beschlossen. 

 

2. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Teile. 

 

III. Auslegungshinweis der öffentlichen Bekanntmachung 
nach § 7 ThürBekVO 
 

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2024 liegt 2 Wochen, 
beginnend mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
dieser Haushaltssatzung, in der Gemeindeverwaltung Lan-
genwetzendorf, Am Daßlitzer Kreuz 4, zu den Sprechzeiten 
aus. 
 

Am gleichen Ort, ebenfalls zu den Sprechzeiten, besteht ge-
mäß § 57 Abs. 3 Satz 3 Thüringer Kommunalordnung die Mög-
lichkeit zur Einsichtnahme des Haushaltplanes bis zur Entlas-
tung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses 
Haushaltsjahres. 
 
 

P R O T O K O L L 
 

über die 4. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Hohenleuben in 2023 

 

Tagungsort: Bürgerhaus „Reußischer Hof“ 
    Zeulenrodaer Str. 25, 07958 Hohenleuben 
 

Datum:  Montag, 11.09.2023 
 

Beginn:  19:30 Uhr 
 

Ende:   20:15 Uhr 
 

Anwesende: Frau Stefanie Soch, Herr Björn Boysen, Herr 
Karsten Delitscher, Frau Christin Drechsler, Herr 
Dirk Köhler, Herr Ulrich Masur, Frau Jacqueline 
Schellenberg, Herr Steffen Patzer,  

 

Entschuldigt: Herr Uwe Dick, Herr Dr. Reiner Stöhr, Herr 
Frank Urbansky, Herr Bernd Letzel 

 

Gäste: Frau Andrea Knoch (Kämmerin Gemeinde Lan-
genwetzendorf), Herr Kai Dittmann (Bürgermeis-
ter Gemeinde Langenwetzendorf), Frau Henze 
(OTZ), Bürger der Stadt Hohenleuben (6), Mitar-
beiter vom mdr (1), Frau Christine Friedrich (Pro-
tokoll) 

 

Tagesordnung: 
 

TOP  Betreff               Vorlagennr. 
 

1.0    Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

2.0    Bericht der Bürgermeisterin 
 

3.0    Bürgerfragestunde 
 

4.0    Beschlussvorlagen 
 

4.1    Protokollkontrolle - Sitzungsprotokoll öffentliche 
    Sitzung vom 19.07.2023 
 

4.2    über- und außerplanmäßige Ausgaben im 
    Haushaltsjahr 2023 (Tischvorlage)         23-04/2023 
 

4.3    Vergabe Schiebeschild für den Bauhof        24-04/2023 
 

4.4    Vergabe der Leistung Beleuchtung Oststraße       25-04/2023 
 

4.5    Einigungspaket zwischen Fürst Heinrich XIV. 
    Reuß und der Stadt Hohenleuben          26-04/2023 
 

4.6    Vergabe der Technik Kegelbahn          27-04/2023 
 

4.7    Vergabe der Bauleistung Kita-Tür          28-04/2023 
 

4.8    außerplanmäßige Ausgaben zur Finanzierung 
    einer Sonderumlage für die städtischen 
    Wohnungen in der Karl-Marx-Straße         29-04/2023 
 

4.9    außerplanmäßige Ausgaben zur Reparatur 
    Feuerwehrtor-Eilentscheidung           30-04/2023 
 

5.0    Information und Sonstiges 
 

TOP 1.0 Begrüßung u. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die anwesenden Mitglieder des Stadtrates und die Gäste der 
heutigen Sitzung werden durch die  
Bürgermeisterin Frau Stefanie Soch begrüßt. Die Beschlussfä-
higkeit ist mit 8 von 12 stimmberechtigten Mitgliedern des 
Stadtrates gegeben.  
 

TOP 2.0 Bericht der Bürgermeisterin 
Im Museum fand am 17.08.2023 ein Termin mit Frau Beer 
statt. Der VAVH als Träger des Museums hat mit finanziellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Aus diesem Grund hofft der Ver- 

ein auf Unterstützung vom Landratsamt. 
 

Beim diesjährigen Burg Classics der Vogtland Philharmonie 
Greiz-Reichenbach konnten 750 Besucher begrüßt werden.  
Als einer der Höhepunkte im Waldbad Hohenleuben fand auch 
dieses Jahr wieder die schöne Veranstaltung Summerfreeze 
mit 600 Besuchern statt. 
 

Die ausgewählten Bilder der beiden Kunstmaler Oskar und 
Paul Gessner, geboren in Triebes, können in der Ausstellung 
ab dem 14.10.2023 im Museum Reichenfels besichtigt werden. 
 

Für den Bau der Schlossstraße wurden die beantragten För-
dermittel leider abgelehnt. 
 

TOP 3.0 Bürgerfragestunde 
Eine Bürgerin fragt nach der derzeitigen Situation im Schafbir-
kenweg. Der Fürst Reuß erhebt Eigentumsansprüche auf 
Grundstücke in Hohenleuben.  
 

Frau Soch informiert die Bürgerin, dass die Besitzansprüche 
aller bewohnten Grundstücke so bleiben wie sie sind. Freie 
Grundstücke gehören dem Fürsten. Die Wiese dort wird durch 
die Mitarbeiter vom Bauhof gemäht. 
 

Ein anderer Bürger fragt nach dem Rückübertragungsanspruch 
im Grundbuch. Wer veranlasst die Löschung aus dem Grund-
buch? 
 

Herr Boysen informiert die Bürger darüber, dass die Löschung 
automatisch erfolgt. 
 

Das sind gravierende Dinge, die es nicht geben darf, äußert 
sich Herr Dittrich. Er sieht das Problem darin, dem Bürger zu 
erklären, dass Grundstücke verkauft worden sind, die gar nicht 
verkauft hätten dürfen. 
 

Der Fürst Reuß ist österreichischer Staatsbürger und wurde zu 
Unrecht enteignet, sagt Frau Soch. Die Stadt hatte damals 
nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt als sie die 
Grundstücke verkauft hatte. Das Land Thüringen wurde um 
Unterstützung gebeten. 
 

Es sind damals Abfragungen gemacht und die Rückübertra-
gungen geprüft worden fügt Herr Dittmann an. Dann hat sich 
herausgestellt, dass er österreichischer Staatsbürger ist. Der 
Kompromiss kostet viel Geld. 
 

Der Staat hätte dafür haften müssen. Herr Dittrich möchte nicht 
irgendwann mit seinem Grundstück dafür bezahlen. 
 

Das Land Thüringen zieht sich aus der Verantwortung. Herr 
Delitscher findet das nicht in Ordnung und sieht als einzige 
Möglichkeit den Europäischen Gerichtshof für eine Klage. Die 
Verantwortung bleibt bei der Stadt. Gleich nach der Wende 
wurden die Rückübertragungsansprüche gestellt. 
 

Herr Dittmann sagt, dass die Ansprüche des Fürsten in Hohen-
leuben rechtskräftig sind. 
 

In der Angelegenheit der Rückübertragung kommt Fürst Reuß 
unserer Stadt sehr entgegen indem er auf die Zinsen der zu-
rückliegenden 20 Jahre verzichten möchte sagt Frau Soch zu 
den Anwesenden.  
 

Es gibt keine Anfragen. 
 

TOP 4.0 Beschlussvorlagen 
 

TOP 4.1 Protokollkontrolle - Sitzungsprotokolle öffentliche 
Sitzung 
Zum Sitzungsprotokoll der öffentlichen Sitzung vom 
19.07.2023 gibt es keine weiteren Ergänzungen oder Ände-
rungswünsche. Das Protokoll wird zur Abstimmung gestellt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
7 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  1 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.2 Beschluss über- und außerplanmäßige Ausgaben 
im Haushaltsjahr 2023 
Entsprechend § 58 ThürKO sind über- und außerplanmäßige 
Ausgaben nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die 
Deckung gewährleistet ist. Wenn sie erheblich sind, so sind sie 
vom Stadtrat zu beschließen. Im § 20 Abs. 3 Nr. 7 der Ge-
schäftsordnung ist die Befugnis der Bürgermeisterin bis zu 
einer Höhe von 2.000,00 € pro Einzelfall geregelt. Den Betrag 
übersteigende über- und außerplan-mäßige Ausgaben sind 
durch den Stadtrat zu genehmigen. 
Der Stadtrat soll einen Beschluss über folgende über- und 
außerplanmäßige Ausgaben fassen. 
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Beschluss-Nr.: 23-04/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023. 
 

Abstimmungsergebnis: 
8 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.3 Vergabe Schiebeschild für den Bauhof 
Für das Schiebeschild (Schneepflug) im Bauhof ist ein Ersatz 
durch Neukauf für den Winterdienst notwendig. 
 

Beschluss-Nr.: 24-04/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt den Kauf des 
Schiebeschildes (Schneepflug) mit dem wirtschaftlichsten 
Angebot der Fa. Eidam Landtechnik in Lößnitz in der Höhe von 
18.207,00 €. 
 

Abstimmungsergebnis: 
8 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.4 Vergabe der Leistung Beleuchtung Oststraße 
Durch die Thüringer Energienetze wird der Ausbau der Ost-
straße mit einer Erdverkabelung durchgeführt. Dadurch ist eine 
Neuinstallation der Straßenbeleuchtung notwendig. 
 

Beschluss-Nr.: 25-04/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt den Kauf der 
Straßenbeleuchtung in der Oststraße mit dem wirtschaftlichs-
ten Angebot der Fa. Pönicke in Zeulenroda-Triebes in der 
Höhe von 17.568,14 €. 
 

Abstimmungsergebnis: 
8 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.5 Einigungspaket zwischen Fürst Heinrich XIV. 
Reuß und der Stadt Hohenleuben 
In dem Verwaltungsstreitverfahren soll der beabsichtigten 
Einigung den Kernpunkten in Bezug auf den 25. Teilbescheid 
(C5.45-1307/01-19) unter Berücksichtigung einer Ratenzah-
lung, beginnend 2024 mit einer Höhe von max. 55.000 € jähr-
lich zugestimmt werden. 
 

Des Weiteren soll ein langjähriger Pachtvertrag in Bezug auf 
die Reichenfels- Grundstücke mit Verlängerungsoption ange-
strebt werden. 
 

Beschluss-Nr.: 26-04/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben stimmt der beabsichtigten 
Einigung den Kernpunkten in Bezug auf den 25. Teilbescheid 
(C5.45-1307/01-19) unter Berücksichtigung einer Ratenzah-
lung, beginnend 2024 mit einer Höhe von max. 55.000 € jähr-
lich zugestimmt werden.  
Des Weiteren soll ein langjähriger Pachtvertrag in Bezug auf 
die Reichenfels- Grundstücke mit Verlängerungsoption ange-
strebt werden. 
 

Abstimmungsergebnis: 
8 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.6 Vergabe Technik Kegelbahn 
Mit einer 90%igen Förderung aus dem Investitionspaket zur 
Förderung von Sportstätten des Landes Thüringen und der 
finanziellen Unterstützung des örtlichen Sportvereins TSG 
kann das Projekt „energetische Sanierung Kegelbahn Hohen-
leuben“ realisiert werden. Aktuell stehen die Arbeiten an der 
Fassade, den Fenstern und Dachrandverbreiterung kurz vor 
dem Abschluss. Als nächster Schritt muss der Abriss der alten 
Kegelbahn und die Installation einer neuen Bahnanlage erfol-
gen. Es liegen drei Angebote für den nächsten Projektabschnitt 
vor. Die Gesamtausgaben der Sanierung belaufen sich auf ca. 
110.000,00 €. 
 

Beschluss-Nr.: 27-04/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Vergabe 
der Technik für die Kegelbahn mit dem wirtschaftlichsten An-
gebot der Fa. Möckel in Markneukirchen in der Höhe von 
61.939,50 €. 
 

Abstimmungsergebnis: 
8 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.7 Vergabe der Bauleistung Kita-Tür 
Die Kita-Tür ist durch das Unwetter kaputt gegangen und muss 
dringend ersetzt werden. 
 

Beschluss-Nr.: 28-04/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Vergabe 
der Bauleistung Kita-Tür mit dem wirtschaftlichsten Angebot 

der Fa. Weigold in Hohenleuben in der Höhe von 4.127,11 €. 
 

Abstimmungsergebnis: 
8 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.8 außerplanmäßige Ausgaben zur Finanzierung 
einer Sonderumlage für die städtischen Wohnungen in der 
Karl-Marx-Straße 
Es handelt sich um ein Bauvorhaben in der Karl-Marx-Straße 
6, 6a und 6b in Bezug auf Neuinstallation der Elektroanlage. 
Die Stadt Hohenleuben ist Eigentümerin von vier Wohnungen.  
 

Aktuell befinden sich in der Rücklage der städtischen Wohnun-
gen 32.000 €. Wieviel Sonderumlage für das geplante Bauvor-
haben genau auf die Stadt zukommen wird, kann aktuell noch 
nicht genau gesagt werden.  
Sollte das Angebot, welches die Hausverwaltung am 14.09.23 
den Wohnungseigentümern in einer Eigentümerversammlung 
vorlegt, der Firma Pönicke tatsächlich 50.000 € für alle drei 
Aufgänge betragen, würde die Hausverwaltung empfehlen, 
25.000 € aus der Rücklage zu nehmen und den Rest per Son-
derumlage zu bezahlen. Das wären bei den vier städtischen 
Wohnungen ca. 5000 € Sonderumlage. Sollten das Angebot 
sich aber tatsächlich auf lediglich einen Aufgang beziehen 
käme das Angebot der Fa. Hauffe zum Tragen. In dem Fall 
wären es ca. 5.000 € je Wohnung, also insgesamt 20.000 €. In 
dem Fall wäre nicht gewährleistet, dass alle Wohnungseigen-
tümer diese Summe auf-bringen können. Der Auftrag der Sa-
nierung wird allerdings erst vergeben, wenn jeder Eigentümer 
seinen Anteil bezahlt hat. Bei der kostspieligeren Variante 
empfiehlt die Hausverwaltung den Eigentümern einen WEG - 
Kredit aufzunehmen. 
 

Beschluss-Nr.: 29-04/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Zahlung 
einer Sonderumlage in Höhe von max. 7.000,00 € für das 
Bauvorhaben bezüglich der vier städtischen Wohnungen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
8 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  1 x Befangenheit 
 

TOP 4.9 außerplanmäßige Ausgaben zur Reparatur Feuer-
wehrtor - Eilentscheidung 
mit der Auftragserteilung vom 29.08.2023 bezüglich des Aus-
tausches eines defekten Antriebs, welcher für das Öffnen und 
Schließen des Tores der Halle 4 der Feuerwehrfahrzeughalle 
benötigt wird, machte die Bürgermeisterin von ihrem Eilent-
scheidungsrecht nach § 30 ThürKO Gebrauch. Wie bereits im 
vergangenen Jahr ist die Steuerung eines Feuerwehrtors de-
fekt und muss um die Einsatzbereitschaft bzw. um die Hilfsfrist 
sicherzustellen, schnellstmöglich repariert wer-den. Die Aus-
übung des Eilentscheidungsrechtes war u.a. auch notwendig, 
um die langen Liefer- und Montagezeiten, bekannt vom Be-
schluss 19. Dezember 22, mit der Auftragsvergabe im Januar 
23 und der Ausführung im April 23 
zu verhindern sowie um versicherungs- und sicherheitsrelevan-
ten Aspekten gerecht zu werden. Die Kosten belaufen sich laut 
Angebot der Fa. Torbau Krämer, selbige Firma welche bereits 
das 1.Tor repariert hat, auf 2.109,22 €. Die Abschlussrechnung 
des Auftrags vom Januar 2023 betrug 2.331,96 €. 
 

Beschluss-Nr.: 30-04/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt den Auftrag 
zum Austausch des defekten Antriebs betreffend Feuerwehrtor 
Halle 4 an die Fa. Torbau Krämer in Bad Blankenburg in Höhe 
von 2.109,22 € zu vergeben. 
 

Abstimmungsergebnis: 
8 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 5.0 Informationen und Sonstiges 
Frau Soch dankt allen Anwesenden. 
 

Es gibt keine weiteren Informationen und Anliegen. 
 

Stefanie Soch       f.d.R. 
Bürgermeisterin      Friedrich (Protokollantin) 
Stadt Hohenleuben 
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P R O T O K O L L 
 

über die 5. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Hohenleuben in 2023 

 

Tagungsort: Bürgerhaus „Reußischer Hof“ 
    Zeulenrodaer Str. 25, 07958 Hohenleuben 
 

Datum:  Montag, 06.11.2023 
 

Beginn:  19:30 Uhr 
 

Ende:   20:00Uhr 
 

Anwesende: Frau Stefanie Soch, Herr Björn Boysen, Herr 
Karsten Delitscher, Herr Uwe Dick, Frau Christin 
Drechsler, Herr Dirk Köhler, Herr Ulrich Masur, 
Frau Jacqueline Schellenberg, Herr Steffen Pat-
zer, Herr Dr. Reiner Stöhr, Herr Frank Urbansky, 
Herr Bernd Letzel 

 

Entschuldigt: Herr Kai Dittmann (Bürgermeister Gemeinde 
Langenwetzendorf) 

 

Gäste: Frau Andrea Knoch (Kämmerin Gemeinde Lan-
genwetzendorf), Frau Henze (OTZ), Bürger der 
Stadt Hohenleuben (11), Frau Christine Friedrich 
(Protokoll) 

 

Tagesordnung: 
 

TOP  Betreff               Vorlagennr. 
 

1.0    Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

2.0    Bericht der Bürgermeisterin 
 

3.0    Bürgerfragestunde 
 

4.0    Beschlussvorlagen 
 

4.1    Protokollkontrolle - Sitzungsprotokoll 
    öffentliche Sitzung vom 11.09.2023 
 

4.2    Beschluss über die Aufstellung des Flächen- 
    nutzungsplans der Stadt Hohenleuben mit dem 
    Ortsteil Brückla gemäß § 2 Abs. 1 und § 5 BauGB      31-05/2023 
 

4.3    Beschluss über die frühzeitige Unterrichtung der 
    Öffentlichkeit über die allgemeinen Zwecke der 
    Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
    Hohenleuben (§3 Abs.1 BauGB) und die frühzeitige 
    Beteiligung der Behör-den und sonstigen Träger 
    öffentlicher Belange (§4 Abs. 1 BauGB        32-05/2023 
 

4.4    Feststellung der Jahresrechnung          33-05/2023 
 

4.5    Entlastung der Bürgermeisterin Stefanie Soch       34-05/2023 
 

4.6    Vergabe der Mittel aus der Thüringer 
    Ehrenamtsstiftung             35-05/2023 
 

5.0    Information und Sonstiges 
 

TOP 1.0 Begrüßung u. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die anwesenden Mitglieder des Stadtrates und die Gäste der 
heutigen Sitzung werden durch den  
ersten Beigeordneten der Bürgermeisterin Herrn Dr. Stöhr 
begrüßt. Die Beschlussfähigkeit ist mit 12 von 12 stimmberech-
tigten Mitgliedern des Stadtrates gegeben.  
 

TOP 2.0 Bericht der Bürgermeisterin 
Im Rathaus wurden die undichten Fenster ausgetauscht. Die 
Arbeiten dazu waren sehr aufwendig. Das ist jetzt abgeschlos-
sen und nun geht keine Wärme mehr verloren. 
 

Am Freitag wurde mit der Aufstellung der neuen Straßenbe-
leuchtung in der Oststraße begonnen. 
 

Unser diesjähriger Weihnachtsmarkt findet am 02.12.2023 auf 
dem Kirchplatz statt. Die Weihnachts-feier für unsere Senioren 
ist am 13.12.2023 im Bibelsaal mit Kaffee und Weihnachtsstol-
len. Sehr wichtig ist die Einwohnerversammlung im Bürgerhaus 
am 14.11.2023. In der Versammlung erfolgt die Bekanntma-
chung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Hohenleuben. 
 

TOP 3.0 Bürgerfragestunde 
Eine Bürgerin interessiert sich für den jetzigen Stand der Ver-
legung des Glasfaserkabels in Hohenleuben. Der Zeitplan ist 
mit der UGG festgelegt antwortet Frau Soch. Sie bauen von 
Triptis über Weida nach Hohenleuben. 
 

Es gibt keine weiteren Anfragen. 
 

TOP 4.0 Beschlussvorlagen 
 

TOP 4.1 Protokollkontrolle - Sitzungsprotokolle öffentliche 
Sitzung 

Das Sitzungsprotokoll der öffentlichen Sitzung vom 11.09.2023 
liegt nicht vor und es kann nicht darüber abgestimmt werden. 
 

TOP 4.2 Beschluss über die Aufstellung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Hohenleuben mit dem Ortsteil Brü-
ckla gemäß § 2 Abs. 1 und § 5 BauGB. 
 

Für die Stadt Hohenleuben mit Ortsteil Brückla wird ein Flä-
chennutzungsplan nach dem Baugesetz-buch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I Seite 3634), zu-letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 28. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 221) aufgestellt. 
 

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffent-
lich bekannt zu machen. 
 

Beschluss-Nr.: 31-05/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Aufstellung 
des Flächennutzungsplanes für die Flächen der Stadt Hohen-
leuben mit dem Ortsteil Brückla. 
 

Abstimmungsergebnis: 
12 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.3 Beschluss über die frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hohen-
leuben (§ 3 Abs. 1 BauGB) und die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-lange 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). 
Zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hohen-
leuben sollen die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB und § 
4a Abs. 1 und 2 BauGB durchgeführt werden. 
 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgt durch eine 

Informationsveranstaltung am 14.11.23 um 18 Uhr im Reußi-
schen Hof Hohenleuben. Dabei soll die Bürgerschaft über das 
Planverfahren und Planungsgrund und -ziel informiert werden. 
 

Das mit der Bearbeitung des Flächennutzungsplanes beauf-
tragte Büro Planungsgruppe 91 Ingenieur-gesellschaft, Jäger-
straße 7, 99867 Gotha, soll ermächtigt werden, die frühzeitige 
Behördenbeteiligung im Auftrag der Stadt Hohenleuben durch-
zuführen. 
 

Beschluss-Nr.: 32-05/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben billigt den Vorentwurf des 
Flächennutzungsplanes Hohenleuben 
und beschließt die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach (§ 3 Abs. 
1 BauGB) und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB). 
 

Abstimmungsergebnis: 
12 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.4 Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2022 
Nach § 80 Abs. 3 Thür. Kommunalordnung hat der Stadtrat in 
öffentlicher Sitzung die Jahresrechnung festzustellen 
 

Beschluss-Nr.: 33-05/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Jahres-
rechnung für das Haushaltsjahr 2022. 
 

Abstimmungsergebnis: 
12 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 4.5 Entlastung der Bürgermeisterin Stefanie Soch für 
das Haushaltsjahr 2022 
Der Stadtrat entscheidet in einem gesonderten Beschluss auf 
der Grundlage des Schlussberichtes über die Entlastung der 
Bürgermeisterin Stefanie Soch für das Haushaltsjahr 2022. 
 

Beschluss-Nr.: 34-05/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die Entlastung 
der Bürgermeisterin Stefanie Soch für das Haushaltsjahr 2022. 
 

Abstimmungsergebnis: 
11 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  1 x Befangenheit 
 

TOP 4.6 Vergabe der Mittel aus der Thüringer Ehrenamts-
stiftung 2023 
Es haben 6 Vereine aus Hohenleuben den Antrag auf Förde-
rung aus der Thüringer Ehrenamtsstiftung für das Jahr 2023 
gestellt. Zu den Anträgen der Vereine hat der Sozialausschuss 
in seiner Sitzung die Auszeichnung zweier ehrenamtlicher 
Mitarbeiter beschlossen. 
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Beschluss-Nr.: 35-05/2023 
Der Stadtrat der Stadt Hohenleuben beschließt die auf Antrag 
(siehe Anlage) die Mittel aus der Thüringer Ehrenamtsstiftung 
2023 zu vergeben. Die Mittel der Ehrenamtsstiftung betragen 
insgesamt 374,66 € werden aber auf 400,00 € durch die Stadt 
aufgestockt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
12 x Ja-Stimmen  0 x Nein-Stimmen  0 x Enthaltung  0 x Befangenheit 
 

TOP 5.0 Informationen und Sonstiges 
Es gibt keine weiteren Informationen und Anliegen. 
Frau Soch dankt allen Anwesenden. 
 

Stefanie Soch       f.d.R. 
Bürgermeisterin      Friedrich (Protokollantin) 
Stadt Hohenleuben 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Kommunalwahl am 26. Mai 2024 

 

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlschei-

nen für die Kommunalwahl am 26. Mai 2024 in der 
Stadt Hohenleuben 

 

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Stadtrates, des 
Kreistages und des Landrates in der Stadt Hohenleuben 
wird in der Zeit vom 06. Mai 2024 bis 10. Mai 2024 (20. bis 
16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten am 

 

 Montag  09.00 - 12.00 Uhr 
 Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr 
 Mittwoch  09.00 - 12.00 Uhr 
 Donnerstag Feiertag 
 Freitag   09.00 - 12.00 Uhr 
 

 im Gebäude der erfüllenden Gemeinde Langenwetzendorf, 
Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langen-
wetzendorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 
51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06. Mai 
bis zum 10. Mai 2024 Einwendungen gegen das Wähler-
verzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerich-
tet sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vor-
handene Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. Die 
Einwendungen müssen bei der erfüllenden Gemeinde Lan-
genwetzendorf, Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 
4, 07957 Langenwetzendorf schriftlich erhoben oder zur 
Niederschrift während den allgemeinen Öffnungszeiten im 
Einwohnermeldeamt erklärt werden; die vorgetragenen 
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Ein-
sichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig. 

 

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat. 

 

 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05. Mai 2024 (21. Tag 
vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung. 

 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen 
gegen das Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu 
laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen 
im Wege der Briefwahl teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag, 
 

5.1.) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter oder 

 

5.2.) ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 
d) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat, 
 

e) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 
Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder 

 

f) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Ein-
wendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses be-
kannt wird. 

 

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 2024 (2. Tag 
vor der Wahl) bis 18.00 Uhr, bei der erfüllenden Gemeinde  
Langenwetzendorf, Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer 
Kreuz 4, 07957 Langenwetzendorf mündlich, schriftlich 
oder in elektronischer Form (schaaf@langenwetzendorf.de) 
beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist un-
zulässig. 

 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum 25. Mai 2024, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

 

7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26. Mai 2024 kein Be-
werber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen er-
hält, findet am zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09. Juni 
2024 eine Stichwahl statt. Stimmberechtigt für die Stich-
wahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, 
sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verlo-
ren hat. 

 

 Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind und für die erste Wahl am 26. Mai 2024  einen 
Wahlschein erhalten haben, erhalten von Amts wegen ei-
nen Wahlschein für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen. 

 

 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, können bereits vor der Wahl am 26. Mai 2024 einen 
Wahlschein für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für 
die Stichwahl können bis zum 07. Juni 2024 bis 18.00 Uhr 
bei der erfüllenden Gemeinde Langenwetzendorf, Einwoh-
nermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langenwet-
zendorf mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form 
(schaaf@langenwetzendorf.de) beantragt werden. Eine te-
lefonische Antragstellung ist unzulässig. 

 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum Stichwahltag, 15.00 Uhr, ge-
stellt werden. 

 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum 08. Juni 2024, bis 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

 

 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte: 
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- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er 
wahlberechtigt ist, 

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Ge-

meinde, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die 
Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins ange-
geben ist, sowie 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der oben genannten Behörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so recht-
zeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 
26. Mai 2024 bis 18.00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 
Tag der Stichwahl, dem 09. Juni 2024 bis 18.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

 Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für 
die Briefwahl zu entnehmen. 

 

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag 
im Geburtenregister sind. 

 

gez. Stefanie Soch 
Wahlleiterin 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Wahlausschusses 
für die Kommunalwahl am 26. Mai 2024 

in der Stadt Hohenleuben 
 

I. 
 

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am 
23. April 2024 um 18.00 Uhr im Bürgerhaus „Reußischer 
Hof“, Zeulenrodaer Straße 25 in 07958 Hohenleuben, statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. 1. Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Listen-
verbindungen für die Wahl der Stadtratsmitglieder am 26. 
Mai 2024 sowie Beschlussfassung über deren Zulassung (§ 
4 Abs. 5 Nr. 1, § 17 Abs. 3 und 4 Thüringer Kommunalwahl-
gesetz) 

 

Die Sitzung ist öffentlich, der Zutritt zur Sitzung ist für jeder-
mann frei. 
 

II. 
 

Sollte in dieser Sitzung ein Wahlvorschlag oder eine Listenver-
bindung ganz oder teilweise für ungültig erklärt werden, so tritt 
der Wahlausschuss am 30. April 2024 um 16.00 Uhr im Bür-
gerhaus „Reußischer Hof“, Zeulenrodaer Straße 25 in 07958 
Hohenleuben in öffentlicher Sitzung zusammen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Nochmalige Beschlussfassung über ganz oder teilweise für 
ungültig erklärte Wahlvorschläge oder Listenverbindungen 
aufgrund von Einwendungen oder von Amts wegen für die 
Wahl der Stadtratsmitglieder (§17 Abs. 4  Satz 5 ThürKWG). 

 

Die Sitzung ist öffentlich, der Zutritt zur Sitzung ist für jeder-
mann frei. 
 

Hohenleuben, den 08.04.2024 
 

gez. 
Stefanie Soch 
Wahlleiterin 
 
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 
 

 

 

Verwaltungsinformationen 
 

 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

Die Gemeinde Langenwetzendorf 
sucht ab 01.05.2024 einen 

 

Gemeindearbeiter (w/m/d) 

Vollzeit - 39 Stunden pro Woche 
vorerst befristet auf ein Jahr 

mit der Option der unbefristeten Weiterbeschäftigung 
 

Ihre Tätigkeiten als Gemeindearbeiter: 
 

- Tief-, Straßen- und Wegebauarbeiten, Profilierung von 
Straßengräben 

 

- Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze 
inkl. Reinigung 

 

- Pflege und Betreuung der gemeindlichen Liegenschaften 
und Grünflächen 

 

- Kleinere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten 
 

- Durchführung des Winterdienstes 
 

- Bereitschaft zum Eintritt in die Feuerwehr Langenwetzen-
dorf 

 

Die Aufgaben- und Tätigkeitsverteilung ist ein grundsätzli-
cher dynamischer Prozess, so dass Anpassungen des Auf-
gabengebietes vorbehalten bleiben. 
 

Anforderungsprofil: 
 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung als „Tiefbaufachar-
beiter (w/m/d) - Straßenbauarbeiten“ oder eine abge-
schlossene Berufsausbildung mit langjähriger Berufserfah-
rung im Bereich Tiefbau / Straßenbau sowie Führerschein 
mindestens Klasse C1 oder CE mit entsprechender Fahr-
praxis 
 

Was erwarten wir: 
 

Für diese dienstleistungsorientierte Aufgabe bedarf es ei-
nes hohen Maßes an Flexibilität und körperliche Belastbar-
keit, Zuverlässigkeit, Einsatz- und Leistungsbereitschaft. 
Selbständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie Verant-
wortungsbewusstsein halten wir für selbstverständlich.  
 

Was bieten wir: 
 

- Eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit auf einem 
attraktiven Arbeitsplatz 

 

- Zielgerichtete Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

- Eine Vergütung nach TVöD sowie weitere attraktive Sozi-
alleistungen des öffentlichen Dienstes wie Zusatzversor-
gung, Leistungsentgelt, vermögenswirksame Leistungen 
und Jahressonderzahlung 

 

Wir freuen uns über Ihre vollständige und aussagekräftige 
Bewerbung. Senden Sie diese bitte bis spätestens 
12.04.2024 an: 
 

 Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf 
 Am Daßlitzer Kreuz 4 
 07957 Langenwetzendorf 
 

 Telefon: 036625-52021 
 

 E-Mail: jahn@langenwetzendorf.de. 
 

Schwerbehinderte / gleichgestellte Bewerber (w/m/d) wer-
den bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Ihre 
Bewerbungsunterlagen werden entsprechend den Richtli-
nien der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bearbei-
tet. 
 

Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist nur bei Beile-
gung eines frankierten Rückumschlages möglich. Zu unserer Ent-
lastung werden nicht mehr benötigte Unterlagen mit Ablauf einer 
Frist von sechs Monaten vernichtet. Anfallende Kosten im Zusam-
menhang mit einer Bewerbung in unserem Haus (Fahrtkosten etc.) 
können von uns nicht übernommen werden. 
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Auslageorte des Amtsblattes 
der Gemeinde Langenwetzendorf 

 

Gemeinde Langenwetzendorf: 
 - Bäckerei Kaufmann 
 - Poststelle 
 - Sparkasse 
 - Gemeindeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4 
 

OT Daßlitz:    Prospektbox am Dorfgemeinschaftshaus 
 

OT Erbengrün:   wird ehrenamtlich ausgetragen 
 

OT Göttendorf:   Prospektbox an der Feuerwehr 
 

OT Hain:     Prospektbox am schwarzen Brett 
 

OT Hainsberg:   Prospektbox am schwarzen Brett 
 

OT Kühdorf:    wird ehrenamtlich ausgetragen 
 

OT Hirschbach:   Prospektbox am schwarzen Brett 
 

OT Lunzig:    wird ehrenamtlich ausgetragen 
 

OT Kauern:    Prospektbox am schwarzen Brett 
 

OT Naitschau:   Hofladen Familie M. Frantz  
 

OT Neuärgerniß:  Prospektkasten in Buswarte 
 

OT Neugernsdorf:  Prospektbox an Buswarte 
 

OT Nitschareuth:  Bauernmuseum, Prospektbox 
       am schwarzen Brett 
 

OT Wildetaube:   Prospektboxen am Bürgerzentrum 
       und Jugendclub 
 

OT Altgernsdorf:  Prospektbox am Dorfgemeinschaftshaus 
 

OT Wittchendorf:  Prospektbox an der Buswarte 
 

OT Wellsdorf:   Auslage in der Feuerwehr 
 

OT Zoghaus:    wird ehrenamtlich ausgetragen 
 

Stadt Hohenleuben:  Lebensmittel Delitscher und Bürgerbüro 
 

OT Brückla:    Prospektbox am schwarzen Brett  
 

Außerdem erfolgt eine Veröffentlichung auf der 
Homepage der Gemeinde Langenwetzendorf unter: 

www.langenwetzendorf.de 
 
 

 
 

Termine 
 

 
 

  ● 06.04.2024 
 Frühlingstanz in Langenwetzendorf 
 

  ● 13.04.2024 
 Multimediavortrag 
 J. Landmann über Aserbaidschan, 
 17:00 Uhr im Kulturhaus Langenwetzendorf 
 

  ● 28.04.2024 
 Familien-Radtour der SG Naitschau 
 

  ● 30.04.2024 
 Maibaumstellen/Maifeuer/Fackelumzug 
 in Langenwetzendorf und einigen Ortsteilen  
 

  ● 01.05.2024 
 Tag der offenen Tür der FFw Langenwetzendorf 
 

  ● 01.05.2024 
 Traditionelles Maiturnier 
 auf dem Sportplatz Daßlitz 
 

  ● 03.05.2024 
 130 Jahre Schule in Langenwetzendorf 
 

  ● 09.05.2024 
 Himmelfahrt am Schützenhaus 
 (Begegnungsstätte) 
 

  ● 11.05.2024 
 Frühjahrswanderung  
 des Heimatvereines Lunzig 
 

 

Geburtstage - Jubiläen 
 

 

Die Gemeinde Langenwetzendorf, 
und die Stadt Hohenleuben 
gratulieren nachträglich sehr herzlich 
allen Ehe- und Altersjubilaren und 
wünschen Ihnen alles Gute, vor allem 
Gesundheit und persönliches Wohl-
ergehen. 
 

 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

 
Vom Gesang der österlich Erlösten 
 

Kurze Rufe stehen am Beginn des Singens in den gottes-
dienstlichen Zusammenkünften und dem Feiern der ersten 
Christen. Da erklangen das „Kyrie“, ein „Hosianna“, das „Drei-
malheilig“ und natürlich auch das „Halleluja“. 
 

Übersetzt heißt „Hallelu-jah“ ganz einfach „Lobt/Preist Jahwe“. 
Eigentlich ein ganz kleiner Satz, bei dem der Gottesname am 
Ende verkürzt wird von Jahwe auf „Jah“. Im Buch der Psalmen 
finden sich viele Beispiele für den Gebrauch des „Halleluja“ 
(Ps. 146-150). Das Lob Gottes ist dort mit ganz vielen Facetten 
des Lebens und des Blickes auf unsere Welt verbunden. Die-
ser Lobpreisung wird bis heute in der ganzen Christenheit 
verwendet und das eben auch in der originalen Sprache der 
Bibel. Wie Jesus und dann die ersten Gemeinden, so singen 
auch wir noch heute unser „Halleluja“. 
 

Auch in der Offenbarung des Johannes (am Ende des Neuen 
Testaments) kommen mehrere Lieder aus den Anfängen des 
Christentums vor und sind immer durchwoben vom „Halleluja“-
Ruf. In einer Zeit ohne Papier und Gesangbücher wurde von 
einem Vorsänger der sich verändernde Text des Liedes über-
nommen und die Gemeinde fiel mit ihrem gleichbleibendem 
„Halleluja“ mit ein. Ganz ähnlich funktionieren z.B. auch die 
Negro-Spirituals bis zum heutigen Tag! 
 

Das Buch der Offenbarung des Johannes macht auch deutlich, 
dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Engel und die 
Heiligen im himmlischen Reich Gottes den „Halleluja“-Ruf im 
Munde führen und sich so das Lob Gottes von Erde und Him-
mel miteinander verbinden. 
 

Das „Halleluja“ können wir verstehen als den Gesang der Kin-
der Gottes, als das Lied der Erlösten, als den Jubel-Ruf derer, 
denen Gott die Fülle des Lebens geschenkt hat und durch das 
Osterfest das ewige Leben eröffnet hat. Wer das „Halleluja“ 
anstimmt und klingen lässt gibt Gott für sein eigenes Leben 
Gewicht und Ehre, weil Gott in Christus Jesus zum Retter ge-
worden ist. Jesus war bereit, aus Liebe zu den Menschen sein 
Leben zu verschenken, durch seinen Tod und seine Auferwe-
ckung hat auch unser Leben Zukunft über den Tod hinaus. 
 

Deshalb ist das Halleluja ein österliches Siegeslied, das be-
sonders in der Osterzeit in vielen Liedern erklingt. Aber auch 
zu Weihnachten stimmen die Christen mit vielen unserer 
Weihnachtslieder in den Halleluja-Jubel der Engel, denn zu 
Weihnachten zeigt Gott den Anfang seiner Königsherrschaft in 
Jesus. 
 

So singe auch ich immer wieder gern und von Herzen unsere 
geistlichen Lieder und freue mich, wenn das Halleluja in großer 
Fülle ertönt: 
 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn 
unser Heil hat Gott bereit. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben 
ist, ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. / Halleluja, Halleluja, Hal-
leluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. / Halleluja, Halleluja, Halle-
luja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und 
Preis, der uns erkauft das Paradeis. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 



-  12  - 

5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von 
nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, / Halleluja, Halleluja, Halle-
luja, gelobt sei Christus. Marien Sohn. 

 

So singe und sage ich auch: Ich gehöre durch meine Taufe 
schon zu den Erlösten. Unter uns hat die Gottesherrschaft 
schon begonnen und sie wird immer neu unter uns lebendig, 
wenn wir die Botschaft des Evangeliums als Siegesbotschaft 
auch für unser Leben hören. 
 

Eine gesegnete und Befreiung schenkende Osterzeit wünscht 
Ihnen Ihr Uwe Großer. 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Langenwetzendorf & Naitschau 

 

für die Monate März - April 2024 
 

 

Beachten Sie bitte unsere Aushänge sowie 
http://www.naitschau.de/kirchennachrichten 

 

Herzlich laden wir ein: 
 

Sonntag, 14.04.2024 
   Kirchenältesten-Sonntag in Naitschau 
   (Vogtlandwerke) 
 »Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe 

hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir; 
und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ 

 Johannes 10, 11a.27.28a 
 

Sonntag, 21.04.2024 
10:00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmandenvorstellung in 
   Naitschau (Kirche) mit Band „Brigade Sämann“ 
 »Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 

Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 
 2. Korinther 5,17 
 

Sonntag, 28.04.2024 
10:00 Uhr Festl. Gottesdienst zum Sonntag Kantate 
   in Hohenleuben (Kirche) mit den Kirchenchören 
   unserer Region und Instrumentalisten 
 »Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ 
 Psalm 98,1 
 

Sonntag, 05.05.2024 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau (Kirche) 
 "Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 

Güte nicht von mir wendet.“  Psalm 66,20 
 

Donnerstag, 09.05.2024 
10:00 Uhr Himmelfahrts-Gottesdienst in Naitschau 
   (Pfarrgarten) mit unseren Bläserchören 
   und anschl. Roster-Imbiß 
 »Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so 

will ich alle zu mir ziehen.»  Johannes 12,32 
 

Sonntag, 12.05.2024 
10:30 Uhr Gottesdienst in Triebes (Kirche) 
 »Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so 

will ich alle zu mir ziehen.»  Johannes 12,32 
 

VORSCHAU: 
 

Sonntag, 19.05.2024 
14:00 Uhr Pfingst-Gottesdienst mit Konfirmation in 
   Naitschau (Kirche) sowie Bläsern und Kirchenchöre 
 »Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch mei-

nen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ 
 Sacharja 4,6b   
 

Sonntag, 26.05.2024 
14:00 Uhr Gottesdienst mit Kantate in Langenwetzendorf 
   (Kirche) 
 »Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen!“  2. Korinther 13,13 

 
 

!!!  NEU  !!! 
 

Die schnelle und übersichtliche Art die Gottesdienste in 
unserer Region zu finden: DER GOTTESDIENSTFINDER 

auf der Website der Kirchgemeinde Triebes 
(www.kirche-triebes.de) bzw. direkt: 

 

www.gottesdienstfinder-region-mitte.de 
 

 

 

Schwestern u. Brüder, um den Besuch eines Gottesdiens-
tes in unseren Gemeinden und unserer kirchlichen Region 
allen zu ermöglichen gibt es die Möglichkeit eines Fahr-
dienstes mit der Mitnahme in einem Auto. 
 

Bitte melden Sie sich in unserem Pfarrbüro (bis Donners-
tag. 18:00 Uhr: 036625/20460) oder bei einem Mitglied un-
seres Gemeindekirchenrates, wenn Sie den Fahrdienst 
nutzen und mitgenommen werden möchten. 
 

 

Die Kindernachmittage in Naitschau 
finden jeweils Freitag von 15:00 - 16:30 Uhr statt. 
 

Termine für April bis Juni sind gerade in 
Planung und werden über die sozialen 
Medien und Flyer extra vermeldet. 
 

Eine herzl. Einladung von unserem Kinder- 
Kirchen-Team und unserem Gemeinde- 
pädagogen Ralf Obst! 
 

Konfirmanden 
Die Konfirmanden treffen sich am: 
19. April, 19:00 Uhr 
in Triebes → Konfirmandenprüfung 
 

20. April von 9:00 - 12:00 Uhr 
in Naitschau (Thema: Bibel) 
 

21. April um 10:00 Uhr 
Konfirmandenvorstellung im Gottesdienst in Naitschau 
 

Für Fragen zur Konfirmandenzeit u.a.: rufen Sie einfach im 
Pfarramt an (Tel: 036622/51325 oder Mail: pfarramt@kirche-
triebes.de). 
 

Frauennachmittag 
Am 10. April 2024 treffen wir uns um 14:30 Uhr im Pfarrhaus 
Langenwetzendorf mit Pfarrer Kai Weber. 
 

Vorschau: 8. Mai (Pastorin Stutter) & 5. Juni (Pfr. Weber). 
 

Unsere Kirchenbüros mit den Sprechzeiten: 
 

Büro Langenwetzendorf (Stefanie Rost): 
Telefon: 036625 / 20204 
E-Mail: evangpfarramt.langenwetzendorf@t-online.de 
Montag  15:30 bis 17:00 Uhr 
Donnerstag 09:30 bis 11:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr  
 

Büro Naitschau (Andrea Horlbeck): 
Telefon: 036625 / 20460 
E-Mail: kirche@naitschau.de 
Mo + Mi: 09:00 bis 11:00 Uhr und Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
 

Kirchenmusiker Uwe Großer, Naitschau 
Telefon: 036625 / 506300; E-Mail: uwegro77@t-online.de 
 

Bläserchor: Donnerstag, 19:45 - 21:15 Uhr in Naitschau 
 

Chorproben: Dienstag, 19:15 - 20:45 Uhr in Langenwetzend. 
    Mittwoch, 19:30 - 21:00 Uhr in Naitschau 
 

Instrumentalunterricht(e): 
nach Kontaktaufnahme und Absprache: u.a. am Dienstag in 
Langenwetzendorf & am Mittwoch u. Donnerstag in Naitschau. 
 

Freud und Leid in der Gemeinde 
 

Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie des EKD-
Datenschutzgesetzes, weisen wir darauf hin, dass wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung veröffentlichen 
können. Dazu zählen u.a. Ihr Geburtstag, sowie Daten zu Taufen, 
Hochzeiten, Jubiläen und Trauerfeiern. Bitte wenden Sie sich dazu 
an das Pfarramt. 
 

Jubilare in Langenwetzendorf 
Werner Knoch, Heidi Schneider, Brigitte Strauß 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren und wünschen Gottes Segen! 
 

Trauerfall in Langenwetzendorf 
Am 17.02.2024 verstarb unsere Schwester Christa Zschiegner 
geb. Kittelmann im Alter von 93 Jahren. 
 

Am 20.02.2024 verstarb unsere Schwester Ursula Hartmann 
geb. Gebhardt im Alter von 96 Jahren. 
 

Wir bitten Gott, dass er ihn aufnehme in sein Reich 
und ihm seinen Frieden schenke. 

Für die Angehörigen erbitten wir Gottes Trost. 

mailto:pfarramt@kirche-triebes.de
mailto:pfarramt@kirche-triebes.de
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hohenleuben 
 

Aktuelle Informationen auch auf unseren Aushängen 
sowie bei: www.kirche-triebes.de 

 

Sonntag, 14.04.2024 
   Kirchenältesten-Sonntag in Naitschau 
   (Vogtlandwerke) 
 »Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe 

hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir; 
und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ 

 Johannes 10, 11a.27.28a 
 

Sonntag, 21.04.2024 
10:00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmandenvorstellung in 
   Naitschau (Kirche) mit Band „Brigade Sämann“ 
 »Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 

Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 
 2. Korinther 5,17 
 

Sonntag, 28.04.2024 
10:00 Uhr Festl. Gottesdienst zum Sonntag Kantate 
   in Hohenleuben (Kirche) mit den Kirchenchören 
   unserer Region und Instrumentalisten 
 »Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ 
 Psalm 98,1 
 

    
 

Sonntag, 05.05.2024 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau (Kirche) 
 

10:30 Uhr Gottesdienst in Triebes mit Abendmahl (Kirche) 
 "Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine 

Güte nicht von mir wendet.“  Psalm 66,20 
 

Donnerstag, 09.05.2024 
10:00 Uhr Himmelfahrts-Gottesdienst in Naitschau 
   (Pfarrgarten) mit unseren Bläserchören 
   und anschl. Roster-Imbiß 
 »Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so 

will ich alle zu mir ziehen.»  Johannes 12,32 
 

Sonntag, 12.05.2024 
10:30 Uhr Gottesdienst in Triebes (Kirche) 
 »Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so 

will ich alle zu mir ziehen.»  Johannes 12,32 
 

VORSCHAU: 
 

Sonntag, 19.05.2024 
14:00 Uhr Pfingst-Gottesdienst mit Konfirmation in 
   Naitschau (Kirche) sowie Bläsern und Kirchenchöre 
 »Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch mei-

nen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ 
 Sacharja 4,6b   
 

Sonntag, 26.05.2024 
14:00 Uhr Gottesdienst mit Kantate in Langenwetzendorf 
   (Kirche) 
 »Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit  

Seniorenkreis  
Die Senioren treffen sich wieder am 25. April mit Pfarrer Debus. 
 

Vorschau: 30. Mai & 27. Juni (Pfr. Kai Weber). 
 

Konfirmanden 
Die Konfirmanden treffen sich am: 
19. April, 19:00 Uhr in Triebes → Konfirmandenprüfung 
 

20. April von 9:00 - 12:00 Uhr in Naitschau (Thema: Bibel) 
 

21. April um 10:00 Uhr 
Konfirmandenvorstellung im Gottesdienst in Naitschau 
 

Für Fragen zur Konfirmandenzeit u.a.: rufen Sie einfach im 
Pfarramt an (Tel: 036622/51325 oder Mail: pfarramt@kirche-
triebes.de). 
 

Kirchenmusik 
 

Bläserkreis (wöchentlich): Mittwoch ab 19:45 Uhr im Bibelsaal 
 

Kirchenchor (14-tägig): Dienstag ab 19:30 Uhr im Pfarrhaus 
 

Das Pfarrbüro in Hohenleuben mit den Sprechzeiten: 
 

Frau St. Fuchs: 
Telefon: 036622 / 83583 oder 71851 
Donnerstag von 9:00 -11:00 Uhr  
 

Außerhalb der Bürozeiten können Sie sich auch an das 
Pfarramt Triebes wenden: 036622 / 51 325 sowie an das 
Pfarramt Langenwetzendorf: 036625 / 20204. 
 

Unseren GKR-Vorsitzenden Hr. Christfried Büttner errei-
chen mobil unter: 0172 / 35 78 564 
 

Bei Anfragen bezüglich der Nutzung des Bibelsaals wenden 
Sie sich bitte an Frau Schneider, Telefon: 036622 - 837221.  
 

Unseren Jubilaren und Geburtstagskindern wünschen 
wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und viel Gutes! 

 
 

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinden 
 

Tschirma, Nitschareuth, Kühdorf & Wittchendorf 
 

Aktuelle Informationen finden Sie immer auch im Internet 
unter www.kirchspiel-tschirma.de und auf den Aushängen. 

 

Bitte nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten, 
weil sich immer mal was ändern kann und Veranstaltungen 

dazu kommen können oder auch wegfallen. 
 

Gottesdienste: 
 

Samstag, 13.04.2024 
18:00 Uhr  Gottesdienst in Nitschareuth 
 

Sonntag, 14.04.2024 
09:00 Uhr  Gottesdienst (Weber) in Wittchendorf 
 

10:30 Uhr  Gottesdienst (Weber) in Kühdorf 
 

14:00 Uhr  Gottesdienst in Tschirma 
 

Sonntag, 28.04.2024 
10:00 Uhr  Regionaler Gottesdienst mit Chorprojekt 
    In Hohenleuben 
 

Sonntag, 5.05.2024 
10:00 Uhr  Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
    in Tschirma 
 

Donnerstag, 9.05.2024 
10:00 Uhr  regionaler Gottesdienst zu Himmelfahrt in Naitschau 
 

Gemeindekirchenrat: 
Mittwoch, 10.04. um 19:30 Uhr in Tschirma 
 

Gemeindenachmittag: 
Donnerstag, 2.05. um 15:00 Uhr in Tschirma 
 

Friedensgebet: 
Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr in der Kirche in Tschirma 
 

Konfirmanden: 
Vorbereitung des Vorstellungsgottesdienst (Konfis und Eltern) 
am Samstag, 20.04. um 9:00 Uhr in Tschirma 
 

Vorkonfirmanden: 
Freitag, 26.04. um 16:00 Uhr in Tschirma 
 

Kindernachmittag: 
Freitag, 3.05. um 15:00 Uhr in Tschirma 
 

Eine gesegnete Zeit! Ihre Pastorin B. Stutter 
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Evangelisch-methodistische Kirche 
 

Bezirk „Thüringer Vogtland“ 
 

Gemeindehaus, Wiesenstr. 26 
 

Kirchl. Veranstaltungstermine April/Mai 2024 
 

Sonntag, 14.04.2024 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 
    in Triebes (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 21.04.2024 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 
    in Langenwetzendorf (Annett Schleif) 
 

Sonntag, 28.04.2024 
10:00 Uhr  Bezirksgottesdienst und Kinderbetreuung 
    in Langenwetzendorf (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 05.05.2024 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 
    in Triebes (Pastor Hendrik Walz) 
 

Donnerst. 09.05.2024 
10:30 Uhr  Gottesdienst zum Gemeindefest 
    an Christi Himmelfahrt (Pastor Holger Belke) 
 

13:30 Uhr  Bilder aus den 80-ziger Jahren 
    (Pastor in Ruhe Karl-Friedrich Siebert) 
    in Triebes 
 

Sonntag, 12.05.2024 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 
    in Langenwetzendorf (Pastor Hendrik Walz) 
 

Regelmäßige und besondere Termine 
 

Wesley- Scouts: 
Samstag, 27.04., 14:00 bis 17:00 Uhr in Waltersdorf 
 

Senioren: 
Mittwoch, 10.04. und 8.05., 14:30 Uhr in Langenwetzendorf 
 

Bibelabende: 
Mittwoch, 10., 17. + 24.04., 19:30 Uhr 
in Berga und Digital 
 

Posaunenchorübung: 
Montag, 22.04.2024, 17:00 Uhr in Langenwetzendorf 
Montag, 08.04 + 06.05..2024, 17.00 Uhr in Greiz 
 

   Kontakt: Pastor Alexander Hendrik Walz 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf/Ortsteil Waltersdorf 
Am Mühlberg 18; 
Telefon: 036623/ 20724 

 
 

 

Stadt Hohenleuben 
 

 

Sprech- und Öffnungszeiten 
 

im Rathaus Hohenleuben, 
Markt 5a, 07958 Hohenleuben 

 

Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Stefanie 
Soch können individuell, nach vorheriger Terminabsprache, 
vereinbart werden. Nutzen Sie folgende Kontaktmöglichkeiten: 
 

  - Bürgerbüro Frau Friedrich: 
buergeramt@stadt-hohenleuben.de 

 

  - Bürgermeisterin Stefanie Soch: 
buergermeister@stadt-hohenleuben.de 

 

  - Tel.: 036622 / 766 - 29 oder - 14; Fax: 036622 / 76624 
 

 

Der nächste Termin der Sitzung des Stadtrates der Stadt Ho-
henleuben ist u.a. ersichtlich unter: www.stadt-hohenleuben.de 

 

 

Öffnungszeiten Bürgerbüro 
 

Dienstags:  09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 

Donnerstags: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek 
 

in Hohenleuben, Gartenstraße 3 
 

jeden Mittwoch von 14:00 - 17:30 Uhr (oder nach Absprache) 
Frau Brigitte Rau 

Informationen zur Nutzung und Vermietung 
des unteren Burghofes in Reichenfels 

 

Ansprechpartner für die Terminkoordinierung und Nutzungs-
verträge des Burghofes Reichenfels für private Festlichkeiten 
und Vereinsfeiern ist Frau Christine Friedrich. 
 

Veranstaltungen sind mindestens 10 Tage vorher anzumelden: 
bei der Stadt Hohenleuben, Frau Friedrich zu den Öffnungszei-
ten des Bürgerbüros, per E-Mail: buergeramt@stadt-hohenleu-
ben.de oder telefonisch unter der Nummer 036622 - 7 66 29. 
 

Informationen zur Nutzung und Vermietung 
des Bürgerhauses Reußischer Hof Hohenleuben 

 

Ansprechpartner für private Feierlichkeiten oder sonstige Nut-
zungen ist der Förderverein Bürgerhaus Reußischer Hof Ho-
henleuben e.V.. 
 

E-Mail:  reussischer-hof@web.de 
 

Tel.:  Vorsitzende Sandra Popp: 0151 12529701 
 

www. reussischer-hof.de 
 
 

Vorinformation 
zum Maifeuer Hohenleuben 

 

Annahme von Baum- und Strauchverschnitt für das diesjährige 
Feuer findet am 28.04. zwischen 10:00 und 12:00 Uhr sowie 
am 29.04. von 17:00 bis 18:00 Uhr statt. 
 
 

 

Veranstaltungen in Hohenleuben 2024 
 

13.04.24  - Kindersachenflohmarkt im Bürgerhaus 
 

27.04.24  - Frühlingskonzert im Bürgerhaus 
 

30.04.24  - Fackelumzug, Maifeuer 
 

26.05.24  - Stadtratswahlen/ Landratswahlen 
 

05.05.24  - Frühlingskonzert im Lindenhof 
 

01.06.24  - Kinder- und Familienfest 
      im G3 Club Hohenleuben 
 

09.06.24  - Europawahl 
 

15.06.24 - Eröffnung Waldbad mit Ralf Dietsch 
 

15.06.24  - Konzert der fünf jungen Geigerinnen 
      im Bibelsaal 
 

15.06.24 - 1. Ferienwoche Schwimmkurs Waldbad 
      (Anm. ab März) 
 

Juli  -  Neptunfest im Waldbad 
 

19.-20.7. - 48. Froschparkfest 
 

18.08.24  - 68. Sängertreffen auf der Burgruine 
 

23.08.24 -  Burg Classic mit der Vogtland Philharmonie 
 

01.09.24  - Landtagswahlen 
 

07.09.24  - Summerfreeze im Waldbad 
 

07.09.24  - Tag der offenen Tür in der Kindertagesstätte 
      Leubazwerge, 
 

07.09.24  - Hundebaden im Waldbad 
 

14.09.24  - Festveranstaltung 160 Jahre Feuerwehr Hohenl. 
 

14.09.24  - Herbstfeuer 
 

03.10.24  - Stoppelcross Brückla 
 

19.10.24  - Konzert Andreas Schirneck Bürgerhaus 
 

21.10.24  - Verkehrsteilnehmerschulung 
 

26.10.24  - Jungend musiziert im Bürgerhaus 
 

31.10.24  - Gruselführung auf der Burgruine mit dem HCV 
 

02.11.24  - Kirmestanz im Bürgerhaus 
 

11.11.24  - Faschingsauftakt Rathaus 
 

11.11.24  - Martinsumzug 
 

23.11.24  - Männerballett im Bürgerhaus 
 

30.11.24  - Weihnachtsmarkt Hohenleuben 
 

Dezember-  Adventskonzert im Bibelsaal 
 

   -  Seniorenweihnachtsfeier 
 

   -  Friedenslichtandacht 
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Luther-Liedertafel e.V. 
 

Mitsingkonzert in Hohenleuben 
 

„So klingt und schmeckt der Frühling“ 
 

Zum Mitsingkonzert am Sonntag 05.05.2024 laden ein: der 
Chor der Luther-Liedertafel, der Posaunenchor und der 
Schulchor der GS Hohenleuben. Beginn 15:00 Uhr an der 
Gaststätte „Lindenhof“ Hohenleuben. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen. 
 

 
 
 

Zum 153. Traditionellen 
Taubenmarkt in Hohenleuben 

 

Am Sonntag, den 11.02.2024 früh, kurz vor 08.00 Uhr, trafen 
sich die Zuchtfreunde des Rassegeflügelzuchtverein am Lin-
denhof. Noch während des Aufbaues kamen die ersten Freunde 

und Gäste zum Taubenmarkt. Skepsis gab es, da wir den Ter-
min ja vom traditionellen Sonnabend auf Sonntag wechselten. 
Was dann aber abging, überraschte alle Vereinsmitglieder. Sehr 
schnell waren die Käfige voll, so dass wir erweitern mussten. 
Viele Züchter aus nah und fern kamen mit ihren Tauben. Sowohl 
Thomas Bratfisch-Bärenreuter, unser Kreisvorstand, er hat 
Brunner Kröpfer mitgebracht, als auch Wolfgang Hatzelt, Kreis-
vorstand von Schleiz waren erschienen. Gunter Neumeister, ein 

bekannter und gefragter Züchter von der Hohenwartetalsperre, 
bot seine Lahor-Tauben an. So einige Tiere wechselten den 
Besitzer. Leider wird es aber immer weniger. Dies scheint ein 
Trend unserer Zeit zu sein, leider. Aber die Stimmung war be-
eindruckend gut, was nicht nur am Essen (Roster und Brätel) 
und Trinken lag. Erfahrungen wurden ausgetauscht und es 
wurde viel gefachsimpelt. Viele Hohenleubener, Gäste, sowie 
Eltern mit ihren Kindern waren da, um die wirklich schönen Tiere 

zu bewundern. Vielen Dank dafür. Und siehe da, das Wetter 
hielt auch bis zum Ende des Marktes durch. An dieser Stelle 
noch einen besonderen Dank der Fleischerei in Hohenölsen, 
dem Team vom Lindenhof und besonders unseren Vereinsmit-
gliedern, die wie immer alle da waren und Hand anlegten. 
 

Der Vorstand des RGZV 1869 Hohenleuben e.V. 
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TSG 1861 Hohenleuben e.V. 
 

Sanierte Kegelbahn in Hohenleuben endlich fertig 
 

Am 1. März 2024 wurde die sanierte Kegelbahn eingeweiht. 
Am 22. Oktober 2021 schickte die neue Bürgermeisterin Ste-
phanie Soch den Antrag zur Sanierung der Kegelbahn Hohen-
leuben an das zuständige Ministerium in Erfurt. Im September 
2023 endlich kam die Zusage zur Sanierung der Kegelbahn. 
Begonnen wurde mit der Dämmung und dem Einbau neuer 
Fenster. Nach der Entfernung der alten Anlage, die 30 Jahre 
im Einsatz war, konnte im Dezember 2023 endlich mit dem 
Einbau der neuen Anlage begonnen werden. Im Februar wurde 
noch die Wand gestaltet. Am 1. März war es soweit, die Bahn 
konnte eingeweiht werden. Eingeladen waren neben Bürger-
meisterin Stephanie Soch und Langenwetzendorfs Bürger-
meister Kai Dittmann auch die Übungsleiter und Helfer der 
TSG 1861 Hohenleuben als Dankeschön für die geleistete 
ehrenamtliche Arbeit. Dankeschön auch an die Betriebe, die 
am Bau der Kegelbahn beteiligt waren, Baubetrieb Reinke 
Langenwetzendorf, Holl Flachdachbau Hohenleuben und Ke-
gelbahnbau Lutz Möckel Markneukirchen. Nicht zu vergessen, 
die Vereinsmitglieder, die geholfen haben. Die sanierte Kegel-
bahn soll nicht nur den Keglerinnen und Keglern zu Verfügung 
stehen, sondern auch für die Öffentlichkeit. Es gibt schon eini-
ge Anmeldungen. 
 

 
 

Das Wandbild der Kegelbahn. 
 

 
 

Kai Dittmann und Stephanie Soch durften anfangen. 
 

Fast zur gleichen Zeit wurde auch ein Projekt vor der Kegel-
bahn fertig. 2020 ließ die TSG durch Fa. Andreas Serp, Mehla 
96 qm pflastern, um einen Container aufzustellen für die Ver-
sorgung bei sportlichen Veranstaltungen. Dieser kam Dank der 
Initiative von Sven Büttner 2021 dazu.  
 

 
 

Der Versorgungscontainer 

Wasserleitung und Elektroanschluss wurden verlegt. Im ver-
gangenen Jahr baute die Fa. Holzbauservice Andreas Drewes 
eine Überdachung. Jetzt kann zu den Heimspielen die Geträn-
keversorgung durch das Fenster des Containers erfolgen und 
der Bratwurstrost davor steht im Trockenen.  
 

 
 

Mit Dach 
 

 
 

Beim Kreisligaspiel gegen Weida/Wünschendorf konnten über 130 
Zuschauer versorgt werden! 
 

Joachim Thiele 
Vorsitzender 

 
 

 

Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Multimediavortrag - Aserbaidschan 
 

Am Samstag, den 16. März lädt Sie Jürgen Landmann wieder 
in ein außerge-
wöhnliches Reise-
land ein. Ziel ist 
Aserbaidschan, 
eine ehemalige 
Sowjetrepublik am 
Kaspischen Meer, 
ein echter Geheim-
tipp. Der Multime-
diavortrag nimmt 
Sie mit in ein Land, 
das seine Wurzeln 
und Traditionen 
bewahrt hat. Enor-
mer Kontrast ist die 
Hauptstadt Baku. 
Der Ölreichtum ist 
hier nirgends zu 
übersehen und 
katapultiert die 
Metropole auf Au-
genhöhe mit westli-
chen Boomstädten. 
Gezeigt werden Naturwunder, beeindruckende historische 
Bauwerke, abgelegene einsame Bergdörfer und herzliche 
Begegnungen mit der Bevölkerung. Freuen Sie sich auf einen 
kurzweiligen Abend mit spannenden Geschichten. 
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TSV 1872 Langenwetzendorf e.V. 
 

Sportfest 2024 
 

Vorläufiges Programm 
 

Freitag, 24.05.2024 
 

18:00 Uhr - Fußball Alte Herren gegen SV Hohndorf 
 

19:30 Uhr - Spieleabend für jung und älter 
 

Samstag, 25.05.2024 
 

10:00 Uhr - Fußball Kinder/Jugendliche 
 

10:00 Uhr - Ortsmeisterschaften Kegeln 
 

10:00 Uhr - Wandern 
 

13:00 Uhr - Platzeinweihung 
 

14:30 Uhr - Kegeln Bingo 
 

14:30 Uhr - Fußball 1. Mannschaft gegen Münchenbernsdorf 
 

17:00 Uhr - Traditionsspiel 
     1. FC Rosenhöhe vs. Eintracht Schwarze Gasse 
 

20:00 Disco im Zelt 
 

Sonntag, 26.05.2024 
 

09:00 Uhr - Volleyballturnier 
 

Montag, 27.05.2024 
 

15:00 Uhr - Kindergartensportfest 
 

Projekt Errichtung Gebäudeanbau an 
Gebäudebestand auf dem unteren 
Sportplatz in Langenwetzendorf 

 

Der untere Sportplatz war in die Jahre gekommen, so richtig 
Fußball spielen ging nicht mehr und eine Sanierung überfällig. 
Wir hatten uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Sport-
platz auf Vordermann bringen können. Auch in der Gemeinde 
war dieses Problem bekannt. Durch die Beantragung und den 
Zuschlag für den Erhalt von Fördermitteln des Bundes konnte 
das Projekt einer Sanierung des unteren Sportplatzes in Angriff 
genommen werden. Mit dem Projekt der Gemeinde stellte sich 
für uns die Frage nach der Unterbringung der neuen Platzpfle-
gegeräte. Bisher mussten die Platzpflegegeräte wie der Ra-
senmäher privat untergestellt werden. Des Weiteren bestand 
bereits länger Bedarf für weiteren Lagerraum für die Fußball- 
Trainingsgeräte. 
 

2021 erfolgte dann die Planung des Gebäudeanbaus, die Ein-
holung von Kostenvoranschlägen und die Anmeldung von 
Fördermitteln für das Jahr 2022. Durch den LSB Thüringen 
wurde unser Projekt für das Jahr 2022 nicht berücksichtigt. 
Daraufhin meldeten wir das Projekt für 2023 erneut an. 
 

Im Frühjahr 2023 wurden wir durch den LSB zur Abgabe der 
Antragsunterlagen für unser Projekt aufgefordert. Nach der 
Zuschlagserteilung für unser Projekt erhielten wir am 
07.06.2023 den Zuwendungsbescheid des LSB Thüringen. 
Somit stand der Realisierung des Projektes nichts mehr entge-
gen. Weitere Fördermittelgeber waren der Landkreis Greiz und 
die Gemeinde Langenwetzendorf. Mitte Oktober 2023 wurde 
mit dem o. g. Bauvorhaben mit den Gewerk Pflaster- und Be-
tonarbeiten durch die Firma A. Serp begonnen. Die Montage 
des Anbaus erfolgte im November durch die Firma Holz-
bauservice A. Drewes. Die Elektroarbeiten wurden durch die 
Fa. Elektro Krüger im Dezember 2023 ausgeführt. 
 

Somit konnte das Vorhaben noch 2023 abgeschlossen wer-
den. Wir bedanken uns bei den Fördermittelgebern, den Bau-
firmen und allen weiteren Beteiligten für die Unterstützung bei 
der Realisierung dieses Projektes. Es ist ein weiterer Schritt, 
unsere Gemeinde attraktiver zu gestalten und die Rahmenbe-
dingungen zum Sporttreiben weiter zu verbessern. 
 

TSV 1872 Langenwetzendorf e.V. 
 

TSV 1872 - Infos 
 

Weiteren Informationen sind in unseren Schaukästen am Pen-
nymarkt und am Volkshaus sowie auf unseren Social Media- 
Seiten unter: www.sportverein-langenwetzendorf.de oder  
    www.tsv1872-lawedo.de 
    www.facebook.com/tsv1872langenwetzendorf 
    www.instagram.com/tsv1872langenwetzendorf 
 

zu finden. 
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Ortsteil Daßlitz 
 

 

TSV 1905 Daßlitz eV. 
 

Der TSV 1905 Daßlitz eV. wird am 1. Mai wie jedes Jahr sein 
traditionelles Maiturnier durchführen. Dieses findet auf dem 
Sportplatz in Daßlitz statt. 
 

 
 

"Einladung zum 1. Mai Freizeit-Fußballturnier 
beim TSV 1905 Daßlitz 

 

Seien Sie dabei, wenn der TSV 1905 Daßlitz am 1. Mai ein 
spannendes Freizeit-Kleinfeld-Fußballturnier veranstaltet! 
Genießen Sie leckere Roster, saftige Steaks, köstlichen Ku-
chen und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Verschiedene 
Mannschaften treten gegeneinander an, um den begehrten 
Wanderpokal zu gewinnen. 
 

Erleben Sie einen Tag voller Spaß, Sport und Gemeinschaft 
beim TSV 1905 Daßlitz. Wir freuen uns auf zahlreiches Er-
scheinen und einen unvergesslichen Tag voller Fußball-Action! 

Einladung zur Jagdgenossen- 
schaftsversammlung Gommla/Daßlitz 

 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der JG Gommla/Daßlitz 
am 03.05.2024 um 19.00 in der Haardschänke Neugerns-
dorf ergeht hiermit an alle Jagdgenossen die Einladung zur 
Jagdgenossenschaftsversammlung. 
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

1. Bericht des Vorstandes 
2. Bericht des Kassenführers 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Beschluss zur Entlastung des Kassenführers 
5. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes 
6. Neuwahl der Kassenprüfer 
7. Beschluss zur Jagdpachtverlängerung 
8. Verschiedenes; Auszahlung Pacht und Jagdessen 
 

Anmerkung des Vorstandes: 
Jeder Jagdgenosse hat bis ein halbes Jahr nach dieser Bekannt-
gabe Anspruch auf Pachtauszahlung. Außerhalb der Versamm-
lung nach Anmeldung bei Frau Richter unter 03661672779. Bei 
Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in 
seinem Dienst ständig beschäftigte Person oder durch einen Voll-
jährigen, der der gleichen Jagdgenossenschaft angehört, vertreten 
lassen. Bitte entsprechende Vollmachten vorlegen. 

 
 

 

Ortsteil Göttendorf 

und Neuärgerniß 
 

 

Protokoll zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Göttendorf- 

Neuärgerniß am 05.03.2024 
 

1. Eröffnung und Begrüßung  
 

2. Bericht des Vorsitzenden  
 kurze Erläuterungen über die Aktivitäten des vergangenen 

Jahres 
 

3. Bericht des Kassenführers  
 Einnahmen und Ausgaben wurden erläutert  
 

4. Bericht der Kassenprüfung 
 Kasse i.O.  
 

5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers  
 Der Vorstand und der Kassenführer wurden einstimmig 

entlastet.  
 

6. Bestimmung des Wahlvorstandes  
 Mirko Geiler wurde zum Wahlvorstand bestimmt  
 

7. Vorschlagen des neuen Vorstandes  
 - Mario Wiedemann wurde zum Jagdvorsteher 
      vorgeschlagen, 
 - Heiko Killermann wurde zum Stellvertreter des 
      Jagdvorstehers vorgeschlagen, 
 - Mirko Geiler wurde zum Kassierer vorgeschlagen, 
 - Reiner Kärner wurde zum Schriftführer vorgeschlagen, 
 - Denny Wiek wurde zum 1. Beisitzer vorgeschlagen. 
 

8. Wahl des neuen Vorstandes 
 Die vorgeschlagenen Kandidaten wurden jeweils einstimmig 

gewählt 
 

9. Vorschlagen zweier Kassenprüfer 
 Gerhard Heydrich und Günter Geiler wurden vorgeschlagen 
 

10. Wahl der Kassenprüfer  
 Die vorgeschlagenen Kandidaten wurden jeweils einstimmig 

gewählt  
 

11. Abstimmung über Jagdpachtverlängerung auf Antrag des 
Jagdpächters 

 Dem Antrag des Jagdpächters auf Jagdpachtverlängerung 
wurde einstimmig stattgegeben  

 

12. Verschiedenes 
 - Der Jagdpächter berichtet über das vergangene Jagdjahr 
 - nächste Jagdpachtauszahlung findet im Jahr 2025 statt 
 - rege Diskussion 
 

Der Vorstand  
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Sportgemeinschaft 
Göttendorf-Neuärgerniß e.V. 

 

Einladung 
 

Am Donnerstag, den 25. April 2024 findet um 18.30 Uhr in 
der Waldherberge „Drei Tannen“ in Langenwetzendorf die 
Jahreshauptversammlung der Sportgemeinschaft Göttendorf-
Neuärgerniß e. V. statt. 
 

Tagesordnung: 
 

  1. Begrüßung und Bericht durch den Vorsitzenden 
 

  2. Kassenbericht 
 

  3. Bericht des Kassenprüfers 
 

  4. Entlastung des Vorstandes 
 

  5. Bericht der Abteilung Tischtennis 
 

  6. Bericht der Abteilung Gymnastik 
 

  7. Wahl des Vorstandes (Vorsitzender, Stellvertreter, 
      Schatzmeister, Schriftführer) 
 

  8. Wahl der Revisionskommission (Kassenprüfer) 
 

  9. Beitragsanpassung 
 

10. Sonstiges 
 

Mitgliedsbeitrag: 
 

Im Vorfeld bitten wir um Überweisung des Mitgliedsbeitrages. 
 

Jahresbeitrag 
Jugendlicher (bis zum abgeschlossenen 16. Lebensjahr): 21,- € 
Erwachsener:            42,- € 
 

Hier die Kontodaten: 
 

IBAN: DE87 8305 0000 0000 9006 21 
(Sparkasse Gera-Greiz) 
 

Vielen Dank! 
 

Der Vorstand 
 
 

 

Ortsteil Lunzig 
 

 

Einladung 
 

Am Dienstag, dem 30. April, wird um 17.00 Uhr in Lunzig der 

Maibaum aufgestellt. Wir bitten alle Männer dabei zu helfen. 
 

Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt am Vereinshaus der Fa-
ckelumzug der Kinder zur Vereinswiese, wo anschließend das 
Maifeuer entzündet wird. Fackeln stellt der Heimatverein zur 
Verfügung. 
 

Für Speisen und Getränke sorgt der Feuerwehrverein. Alle 
Einwohner sind herzlich eingeladen. 
 

Dürres Holz (Baumbeschnitt) kann ab dem 27.04. auf dem 
bekannten Platz auf der Vereinswiese deponiert werden (keine 
Baumstümpfe, kein Unrat). 
 

* * * 
Am Samstag, dem 11. Mai lädt der Heimatverein Lunzig zur 
traditionellen Frühjahrswanderung ein. 
 

- Treffpunkt: 9.00 Uhr am Feuerwehrvereinshaus 
 

- Fahrt mit dem Pkw nach Netzschkau (Fahrgemeinschaften) 
 

- Besuch des „Vogtländischen Bergbaumuseums“ 
  in Netzschkau 
 

- Wanderung zum Kuhberg und Mittagessen 
  in der Kuhbergbaute 
 

- kurzer Fußweg nach Brockau und Rückfahrt 
 

Interessenten melden sich bitte bis zum 01.05. bei Herrn Jür-
gen Oettler, Tel.: 01707635427 
 
 

 

Vermietung unserer Gasträume 
für private Familienfeiern! 

Pension „Zum alten Brunnen“ Langenwetzendorf. 

Anfragen unter Tel.: 036625/20812 oder 

www.zum-alten-brunnen.de 
 

 

Ortsteil Naitschau 
 

 
Hiermit möchten wir alle Kids am Sonntag, den 28. April 2024 
um 10:00 Uhr nach Naitschau in die Feuerwehr einladen. 
 

Ganz traditionell werden wir dann, am Dienstag, den 30. April 
2024 um ca. 17.30 Uhr unseren Maibaum aufstellen. 
 

Ca. 20.30 Uhr startet der Fackelumzug. Anschließend findet 
unser jährliches Hexenfeuer statt. 
 

Ihr seid alle recht herzlich eingeladen! 
 

Viele Grüße und bis bald, 
eure Freiwillige Feuerwehr Naitschau 
 
 

 

Einladung zur Radtour 

für Jedermann 
 

Die SG Naitschau lädt für 

Sonntag, 28. April 2024 zur 
 

Familien-Radtour ein. 
 

Treffpunkt ist der Dorfplatz Naitschau. 

Um 10.00 Uhr ist Start für alle. 
 

Eine Mittagseinkehr erfolgt gegen 12.30 Uhr 

in der Gaststätte „Deutscher Adler“ in 

Pöllwitz. Gestärkt geht es danach 

zurück nach Naitschau 
 

SG Naitschau e.V. 

Der Vorstand 
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Ortsteil Neugernsdorf 
 

 

"95-jähriges Jubiläum der Schalmeien-
musikanten 1929 SV Neugernsdorf e. V. 

 

In diesem Jahr können wir auf 95 Jahre Vereinsgeschichte 
zurückblicken und möchten dies zum Anlass nehmen, wieder 
einmal ein großes Musikfest zu veranstalten. Am 22. Juni 2024 
werden wir gemeinsam mit befreundeten Schalmeienvereinen 
auf dem Sportplatz in Neugernsdorf aufspielen und möchten 
euch herzlich einladen, mit uns zu feiern. Die Tickets sind 
bereits im Vorverkauf zum Preis von 3 EUR zu unseren Auftrit-
ten oder an der Esso-Tankstelle An der B92 in Wildetaube 
erhältlich. Für alle Kurzentschlossenen halten wir Karten an 
der Abendkasse (Preis 5 EUR) bereit. 
 

Am Sonntag, dem 23. Juni 2024, können die Mannschaften 
der umliegenden Ortschaften dann beim traditionellen Gaudi-
wettbewerb zum Frühschoppen noch ihre Kräfte messen. Wir 
freuen uns bereits jetzt auf zahlreiche Besucher und ein aufre-
gendes Wochenende!" 
 

 
 
 

 

Ortsteil Nitschareuth 
 

 

 

Schadstoffsammlung in Nitschareuth 
 

am 02.05.2024 von 12.30 - 14.30 Uhr 
 

 
 

 

Ortsteil Wildetaube 
 

 
 

Sprechzeiten des Ortsteilbürgermeisters 
 

Herrn Thomas Löffler: 
 

Nach Vereinbarung über Mobil: 0157 72 909 791 
 

 

Ortsteil Wittchendorf 
 

 

Jagdgenossenschaft Wittchendorf 
 

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagd-
genossenschaft Wittchendorf am 
 

Freitag, den 19.04.2024 um 19.00 Uhr 
im Versammlungsraum bei Torsten Dübler in Wittchendorf Nr.7 

 

werden hiermit alle Eigentümer von Grundfläche, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk Wildetaube/Wittchendorf der Jagd-
genossenschaft Wittchendorf gehören und auf denen die Jagd 
ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

  1. Eröffnung und Begrüßung 
 

  2. Bericht des Jagdvorstandes 
 

  3. Bericht des Kassenführers 
 

  4. Bericht der Kassenprüfer 
   

  5. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes 
 

  6. Beschluss zur Entlastung des Kassenführers 
 

  7. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages und 
dessen Auszahlung 

 

  8. Bericht der Jagdpächter 
 

  9. Verschiedenes 
 

10. Pachtauszahlung 
 

11. Jagdessen 
 

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehe-
gatten, durch eine volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinen Diensten ständig beschäftigte, volljährige Person 
oder durch einen Volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft 
angehörigen Jagdgenossen, vertreten lassen. Für die Erteilung der 
Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erfor-
derlich. Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Stimme 
und entsprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertre-
ter einer Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben 
der Gemeinschaft vorzulegen. Für juristische Personen handeln 
ihre verfassungsmäßig berufenen Organe. Vor Beginn der Ver-
sammlung haben die Jagdgenossen zur Anlegung des Jagdkatas-
ters und Wahrnehmung ihrer Rechte alle Grundbuchauszüge 
vorzulegen. Der Anspruch der Pachtauszahlung erlischt mit dieser 
Bekanntgabe am 31.10.2024. 
 

Jagdvorsteher 
G. Schlutter 
 
 

 
 

Kindergartennachrichten 
 

 

Neues von den Leubazwergen 
 

Der Vorhang geht auf - Für uns Leubazwerge diesmal auf ganz 
besondere Art und Weise. Wir durften einmal hinter die Kulis-
sen des Geraer Theater schauen. Aufgeregt und voller Span-
nung ging es am Frauentag mit dem Bus nach Gera - im Bus-
fahren sind wir mittlerweile schon „alte Hasen“ und kennen uns 
gut aus. Angekommen in der „Fettguschen-Stadt“ Gera hatten 
wir noch Zeit für ein kleines Spielchen im Küchengarten, von 
dort konnten wir sogar einen Rapunzelturm entdecken. 
 

Trotzdem hat es uns mit viel Neugier immer weiter Richtung 
Theater gezogen. Ein „alter Bekannter“ - der Zwerg mit der 
roten Zipfelmütze aus dem Weihnachtsmärchen Schneewitt-
chen - hat uns begrüßt und viele Geheimnisse aus dem wun-
derschönen Haus verraten. 
 

Hier berichten nun unsere Kinder, was sie alles gesehen und 
erlebt haben: 
 

„Wir haben die Bühne gesehen - sind damit hoch und runterge-
fahren.“ 
 

„Die Drehbühne ging ganz schnell, ganz langsam und mittel-
schnell.“ 
 

„Im Musikraum war ganz viel Licht.“(Konzertsaal) 
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„...da war viel Werkzeug auf der Bühne.“ (Umbau der Bühne) 
 

„Auf der Bühne lag ein Teppich, dass die nicht so hart ist.“ 
(Ballettteppich) 
 

„Wir sollten vorsichtig sein, nicht runterhangeln.“ 
 

„Ein Klavier wurde gestimmt, dass haben wir gehört.“ 
 

„Der Orchestergraben-Boden war schwarz.“ 
 

„Zwerg Paul haben wir getroffen, der hat Schneewittchen ge-
rettet.“ 
 

„Bilder von Schauspielern haben wir gesehen.“ 
 

„Im Orchestergraben waren Stühle und ein Klavier.“ 
 

„Masken durften wir probieren - da war ein großer Kopf von 
einem Riesen.“ 
 

„Zauberei - erst waren unsere Sachen da, plötzlich weg, aber 
dann wieder da.“ 
 

„Die Ringe haben mir gefallen.“ (Requisite) 
 

    
 

 
 

„Mittendrin - ein Orchestererlebnis“, so hieß es für uns am 
18.03.24 wieder im Theater Gera. Im Konzertsaal mit der tollen 
Himmeldecke und imposanten Kronleuchtern nahmen wir Platz 
im Orchester - direkt neben den Musikern. Was für ein Gefühl. 
Nacheinander wurden uns die Instrumentengruppen vorge-
stellt, angefangen bei der „Ersten Geige“, der Bratsche, das 
Cello und der Kontrabass. Gefolgt von den Bläsern, Flöten, 
Harfe, Oboe, Klarinette, Fagott, Pauken und Glockenspiel. 
Alles zusammen hat richtig gute Musik gemacht. Wir haben 
Paulchen Panther gehört und sind mitten durchs Orchester 
geschlichen. Einige von uns Kindern durften sogar die ganzen 
Musiker dirigieren. Zusammen mit den Musikern haben wir 
„Bruder Jakob“ als Kanon gesungen, jede Instrumentengruppe 
hat versetzt begonnen und wir dazu gesungen. Als Überra-
schung gab es noch die Kindersinfonie und alle durften mitmu-
sizieren oder mitklatschen. Zum Abschluss - als Zugabe - war 
die Mausmelodie zu hören, die kannten natürlich alle. Was für 
ein Erlebnis, sowas erlebt man nicht alle Tage. 
 

Bei uns im Kindergarten geht es ereignisreich weiter, wir freu-
en uns auf die Osterzeit und auf weitere Besuche im Theater 
Gera. Seid auf unseren nächsten Bericht gespannt. 
 

Bis bald, eure kleinen und großen „Leubazwerge“ 
der DRK Kindertageseinrichtung in Hohenleuben 

Zwergenlandnachrichten 
 

Manchmal kommt man in die Kita und der Tag über-

rollt einen, mit Dingen, die einfach nicht geplant sind.  
 

Und dann wieder, kann es schöner nicht sein. Ein biss-

chen wie Musketiere, alle für einen und einer für alle.  
 

● Der Frühling ist schon am Eingang eingezogen. 

● Der Fahrradständer ist neu gestrichen. 

● Die Sammelaktion von Altkleidern konnte besser 

nicht laufen. 

● Das Osterbasteln wieder super besucht. 

● Die Osterbasteleien hängen im Park (von den Kin-

dern mit viel Elan angefertigt). 

● Der Oma – Opa Nachmittag, eine schöne Tradition 

mit Kaffee und Kuchen und einem Programm aller 

Kinder. 
 

Danke, Ihr lieben Osterhasen–Helfer für unseren 

gemeinsamen Frühling. 
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Schulnachrichten 
 

 
Lieber Leser und Liebe Leserinnen, 
 

hiermit laden wir Sie recht herzlich am 
 

Freitag, den 3. Mai 2024 von 12 bis 17 Uhr 
 

in unsere Schule ein. 
 

Wir möchten Ihnen einen Einblick in verschiedene Schülerpro-
jekte geben. Schauen Sie uns über die Schulter und genießen 
Sie den Tag. In den vielen Projektgruppen arbeiten wir an 
verschiedenen Themen, die wir Ihnen gern zum Festtag vor-
stellen wollen (kreative Angebote, sportliche Aktivitäten, hand-
werkliches Geschick, Schulgestaltung…). 
 

Um diese Projekte in ihrer Vielfältigkeit durchführen zu können, 
würden wir uns über eine kleine Spende Ihrerseits freuen: 
 

Begünstigter: Förderverein Staatl. Regelschule 
    Langenwetzendorf 
 

IBAN:   DE52 8305 0000 0000 9001 84 
 

Kreditinstitut: Sparkasse-Gera-Greiz 
 

Zweck:  130 Jahre Schulfest 
 

Wir danken Ihnen für jede kleine oder große Unterstützung, die 
uns hilft, unser Schulfest auf die Beine zu stellen. Natürlich ist 
auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Unser Schulförderverein 
nimmt Sie mit Kaffee, Kuchen, Rostern und Getränken in Emp-
fang. Die gesamten Einnahmen kommen der Schule und somit 
uns Schülern zugute. 
 

Ab 14:00 Uhr bekommen wir Besuch von der Polizei, Feuer-
wehr, Rettungsambulanz und dem Forst. Ebenso gibt es weite-
re Angebote für unsere kleinen Besucher.  
 

Das klingt nach einem tollen Tag, oder? Schauen Sie unbe-
dingt vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
 

Liebe Grüße, die Schulsprecher 
der Bio-Landschule Langenwetzendorf 
 

Enni Minkus und Max Handke 
 

 
 

 

Allgemeines 
 

 

Greizer Arbeitslosenselbsthilfe e. V. 
 

Der Greizer Arbeitslosenselbsthilfeverein e. V. bietet 
Arbeitslosen Hilfe und Unterstützung beim Ausfüllen 

von Formularen und Prüfungen von Bescheiden. 
 

Termine nach telefonischer Absprache unter: 0179 / 81 44 768, 
 

Mo - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr oder 
E-Mail: asv-greiz@gmx.de. 

 
 

 

Kinder- und Jugendarbeiter 
für den Sozialraum „Süd - Ost“ 

 

in Greiz, Langenwetzendorf, Hohenleuben, 
Berga, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 

 

Beratung und Hilfeleistung für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 10 - 27 Jahren. 

 

Mobile Jugendarbeit: 
 

Thomas Sittauer 
Zentastraße 6a, 07973 Greiz 
Telefon: 0173 6155458 
E-Mail: t.sittauer@drk-zeulenroda.de 
 

Mobile Jugendsozialarbeit: 
 

Anna Steffek 
Zentastraße 6a, 07973 Greiz 
Telefon: 0157 31408229 
E-Mail: a.steffek@drk-zeulenroda.de 
 

 
 

Neuer Standort für die Sozialstation des DRK 
 

Sozialstation des DRK bezieht ab 01.07.2024 neue Räum-
lichkeiten auf dem Gelände der Fachklinik für Geriatrie in 
Ronneburg 
 

Die Sozialstation (Ambulanter Dienst) des DRK wird ab 
01.07.2024 auf dem Gelände der Fachklinik zu finden sein. 
Durch die Verlagerung auf das Krankenhausgelände sollen die 
Synergien zwischen dem Krankenhaus, dem Pflegeheim und 
der Sozialstation optimal genutzt werden. Der Umzug erfolgt 
aufgrund der beengten und nicht mehr zeitgemäßen Räumlich-
keiten am bisherigen Standort. Das DRK ist bestrebt, den 
heutigen Anforderungen besser gerecht zu werden und weiter-
hin eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten. 
 

Am 05.03.3024 wurden die Räumlichkeiten gemeinsam besich-
tigt und der Vertrag unterzeichnet. 
 

Der DRK Kreisverband Landkreis Greiz ist die größte Wohl-
fahrtsorganisation im Landkreis Greiz und bietet die ehrenamt-
liche Mitarbeit in den acht Ortsverbänden, den Rot-Kreuz-
Gemeinschaften wie Wasserwacht, Jugendrotkreuz, Wohl-
fahrts- und Sozialarbeit, Bereitschaften und Katastrophen-
schutz an. Etwa 600 aktive Ehrenamtliche und 2.400 Förder-
mitglieder hat dieser DRK- Kreisverband. Weiterhin ist der 
DRK-Kreisverband mit etwa 250 hauptamtlich Beschäftigten 
breit aufgestellt bei Erste-Hilfe-Kursen, Angeboten in der häus-
lichen Krankenpflege, Tagespflege, einer Demenzeinrichtung, 
der außerklinischen Intensivpflege und Heimbeatmung, Ret-
tungswachen, dem Fahrdienst und Krankentransport, Kinder-
tagesstätten, Jugendsozialarbeit und vielen weiteren Bera-
tungs- und Betreuungsmöglichkeiten. 
 

Die DRK-Sozialstation Ronneburg bietet neben häuslicher 
Krankenpflege, Pflegeberatung und Verhinderungspflege, 
wöchentlich einen Seniorennachmittag für die Stadt Ronneburg 
und die umliegenden Gemeinden Seelingstädt, Rückersdorf, 
etc. an. 
 

Am Standort wird auch zukünftig investiert, um die Angebote 
und Dienstleistungen vor Ort zu erhöhen und weitere Syner-
gien zu erzielen. 
 

Weitere Informationen und Kontaktdaten für das Ehren- und 
Hauptamt sowie Stellenangebote unter www.drk-zeulenroda.de 
bzw. www.krankenhaus-ronneburg.de. 

http://www.drk-zeulenroda.de/
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Gleichstromverbindung SuedOstLink: 
50Hertz lädt zu Infomärkten ein 

 

Der SuedOstLink ist eine geplante Gleichstromverbindung 
zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern. Einzelne Baumaßnah-
men setzt Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz in Thüringen 
und Sachsen vorgezogen um. Wo Maßnahmen geplant sind, 
welche Bauverfahren zum Einsatz kommen, und wie es mit der 
Realisierung weitergeht, darüber informiert das Projektteam mit 
Infomärkten. Drei Stunden lang beantworten Expertinnen und 
Experten an Themenständen Fragen zu Trasse, Technik, Bau, 
Um-welt und dem weiteren Genehmigungsverfahren:  
 

in Weida im Bürgerhaus,  
am Montag, 22. April 2024, von 16 bis 19 Uhr,  
Neustädter Straße 2, 07570 Weida,  
 

in Leubnitz im Bürgerhaus,  
am Dienstag, 23. April 2024, von 16 bis 19 Uhr,  
Am Park 4, 08539 Rosenbach/Vogtl. OT Leubnitz.  
 

am Dienstag, 23. April 2024, von 16 bis 19 Uhr,  
Am Park 4, 08539 Rosenbach/Vogtl. OT Leubnitz.  
 

Der Abschnitt B des SuedOstLinks führt vom Raum Eisenberg 
durch das thüringische und sächsische Vogtland bis zur Lan-
desgrenze nach Bayern. Der SuedOstLink soll grundsätzlich 
als Erdkabel ausgeführt werden. Die Gleichstromverbindung 
wird 4.000 Megawatt übertragen, das entspricht der Leistung 
von 1.200 bis 1.400 unter Volllast drehender Windkraftanlagen. 
Als Gleichstrom lässt sich Energie besonders effizient und gut 
regelbar über lange Distanzen übertragen. Im SuedOstLink 
sollen zwei Gleichstromverbindungen realisiert werden: Eine 
Verbindung bringt Strom von Wolmirstedt nach Isar. Sie wird 
im Bundesbedarfsplangesetz als Vorhaben Nr. 5 geführt. Eine 
weitere Verbindung trans-portiert Strom vom Suchraum Klein 
Rogahn, westlich von Schwerin, bis nach Isar. Diese Leitung 
soll im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt auf den SuedOst-
Link stoßen. Sie ist im Gesetz als Vorhaben Nr. 5a enthalten.  
 

 
 

Traueranzeigen, Danksagungen, 
Jahresgedenken und Nachrufanzeigen 

 
 

Anzeigenannahme: 
 

Tel. 036622/79056  ●  druckerei@schwolow.eu 
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Mitteilung des Zweckverbandes TAWEG 
 

Im Jahr 2024 erfolgen in folgenden Ortsteilen und Straßen in 
der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr Spülungen des Trink-
wasserrohrnetzes. 
 

Montag, 9. September 2024 
Altgernsdorf - gesamter Ort 
 

Montag, 9. September 2024 
Wildetaube - gesamter Ort 
 

Dienstag, 10. September 2024 
Wittchendorf - gesamter Ort 
 

Dienstag, 10. September 2024 
Neugernsdorf - gesamter Ort 
 

Mittwoch, 11. September 2024 
Daßlitz - gesamter Ort außer Pommeranz und Teil 
Nitschareuth 
 

Mittwoch, 11. September 2024 
Nitschareuth - gesamter Ort inkl. Daßlitzer Teil 
 

Donnerstag, 12. September 2024 
Zoghaus - gesamter Ort 
 

Hinweise: 
Die Rohrnetzspülung für alle in o. g. Auflistung nicht genannten 
Unterversorgungsbereiche ist für das darauffolgende Jahr 
vorgesehen. Rohrnetzspülungen werden in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt. Eine Spülung erfolgt zur Mobilisie-
rung und Austragung von Ablagerungen aus dem Rohrlei-
tungssystem mittels Wasser durch den entsprechend anlie-
genden Versorgungsdruck. Chemikalien oder Druckluft werden 
nicht verwendet. Während der Spülung ist die Wasserentnah-
me in Kundenanlagen mitunter weiterhin möglich bzw. wird die 
Spülung bei Wasserentnahme nicht wahrgenommen. Dennoch 
können Trübung und Lufteinschlüsse möglich sein. Ebenso 
können direkt benachbarte Straßenbereiche bzw. Abnahme-
stellen aufgrund der Netzstrukturen u. U. auch an anderen 
Spülterminen beeinträchtigt werden. Daher werden alle Ab-
nehmer u. a. zum Schutz häuslicher und technischer Einrich-
tungen gebeten: 
 

● sich für diesen Zeitraum mit Trinkwasser zu bevorraten (in 
einer Menge des persönlichen Bedarfs),  

 

● alle Trinkwasserentnahmestellen zu schließen, 
 

● die eigenen technischen Einrichtungen der Gebäudetechnik 
wie Druckminderer, Sicherheitsventile, Filter usw. auf Funkti-
on sowie Konfiguration zu prüfen, 

 

● Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und andere Gerä-
te, welche an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind, nicht zu betreiben. 

 

Nach der Rohrnetzspülung kann es u. U. weiterhin zu Eintrü-
bungen und Lufteinschlüssen im Trinkwasser kommen. Daher 
ist es ggf. erforderlich an jeder Entnahmestelle so viel Trink-
wasser auslaufen zu lassen, bis dieses klar und luftblasenfrei 
austritt. 
 

Kurzfristige Änderungen können leider nicht ausgeschlossen 
werden! Es erfolgt jedoch keine weitere Veröffentlichung im 
Amtsblatt oder anderen Zeitungen! Daher finden Sie den aktu-
ellen Spülplan auf der Internetseite des Zweckverbandes TA-
WEG unter www.taweg-greiz.de unter „Trinkwasser > Spülung 
Trinkwassernetz“ eingestellt. 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 

Zweckverband Trinkwasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung 
Weiße Elster-Greiz 
 
 

Information des Zweckverbandes 
Wasser/Abwasser Zeulenroda 

über Trinkwasserqualität 
 

Entsprechend der „Zweiten Verordnung zur Novellierung der 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV)“ .speziell dem Abschnitt 10, 
die ab dem 24.Juni 2023 in Kraft getreten ist, informiert der 
Zweckverband WAZ hiermit über die Veröffentlichung der 
aktuellen Trinkwasserqualitäten im Verbandsgebiet auf seiner 
Homepage im Internet unter www.zv-waz.de. 

Die Informationen zur Trinkwasserqualität können unter dem 
Punkt „Trinkwasser“, weiter unter „Trinkwasserqualität“ abgeru-
fen werden, hier ist eine Verlinkung auf die aktuelle Seite der 
Thüringer Fernwasserversorgung eingerichtet, so dass die Ver-
braucher und Verbraucherinnen unter der Trinkwasseraufberei-
tung Zeigerheim die aktuellen Analysewerte abrufen können. 
 

Da der Zweckverband WAZ das Trinkwasser ausschließlich 
über die Thüringer Fernwasserversorgung bezieht, können als 
allgemeine Information für das Verbandsgebiet des Zweckver-
bandes WAZ folgende Qualitätsparameter benannt werden: 
 

- Härtebereich 1- weich- mit einer Gesamthärte von 4,8° dH, 
entspricht 0,9 mmol/l Gesamthärte und 0,6 mmol/l Kar-
bonathärte 

 

- pH-Wert bei 20°C 8,1 
 

- Nitratgehalt 5,7 mg/l 
 

- Magnesium 3,67 mg/l 
 

- Natrium 14,4 mg/l 
 

- Aluminium gesamt weniger als 0,02 mg/l 
 

- Eisen gesamt weniger als 0,03 mg/l. 
 

Eine Ausnahme bilden hier lediglich die Ortslagen Frotschau 
und der Thüringer Teil von Kleinamerika. Die Kunden dieser 
Ortslagen wenden sich bitte telefonisch an die Mitarbeiter der 
WAZ-Werke in Zeulenroda, erreichbar unter 03 66 28/ 88 0 
oder 88 233. 
 
 

Kreisvolkshochschule Greiz 
 

Die Kreisvolkshochschule Greiz bietet in den Fachbereichen 
Gesundheit, Kultur, berufliche Bildung und Grundbildung ver-
schiedene Kurse an unterschiedlichen Kursorten im gesamten 
Landkreis Greiz an. Besuchen Sie für aktuelle Kursangebote 
bitte unsere Internetseite www.kvhs-greiz.de  oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch unter 03661/6280-0. Kurseinstiege sind 
auch im laufenden Semester möglich. Wir freuen uns auf Sie! 
 

Sie können etwas, was andere lernen wollen? 
Sie haben eine eigene Kursidee? 

Werden Sie Kursleiterin und Kursleiter 
an der Kreisvolkshochschule Greiz! 

 

Die Kreisvolkshochschule Greiz sucht engagierte Kursleiterin-
nen und Kursleiter auf Honorarbasis, um das Kursangebot zu 
erweitern. Interessierte können sich bewerben, unabhängig 
davon, ob sie Fachkenntnisse in Sprachen, Kunst, Musik, 
Kochen, Handwerk, Fitness, EDV oder einem anderen Bereich 
haben. Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf und ein Anschreiben 
an verwaltung@kvhs-greiz.de senden. Werden Sie Teil unse-
res Engagements für lebenslanges Lernen und helfen Sie 
dabei, unsere Gemeinschaft zu bereichern. 
 
 

Sozialer Dienst für Hörgeschädigte 
in Thüringen 

 

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhö-
rigenbundes mit Ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörge-
schädigte in Thüringen“ bietet immer den 2. Dienstag im Monat 
(Zweimonatsrhythmus) eine kostenlose und unabhängige 
Beratung für Menschen mit Hörproblemen in der Zeit von 09:00 
- 11:00 Uhr im Landratsamt Greiz, Weberstraße 1, Raum 112 
an. Die nächste Beratung ist am 09.04.2024. 
 

Seit 19 Jahren wird die kostenlose und unabhängige Beratung 
angeboten. Wir informieren und beraten Betroffene und Ange-
hörige kostenlos und unabhängig zu Fragen, die im Zusam-
menhang mit der Hörminderung in sozialer, medizinischer, 
technischer und rechtlicher Hinsicht stehen, zu technischen 
Hilfsmitteln, schriftlicher Kommunikation (Schriftdolmetschen) 
oder bei Fragen zur beruflichen Rehabilitation.  
 

Gern koordinieren wir für Sie Kontakte zu ebenfalls Betroffe-
nen, zu Selbsthilfegruppen in ihrer Nähe und informieren zu 
zentralen hörbehindertengerechten Veranstaltungen.  
 

Dieser mobile „Soziale Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ 
bietet aber auch Vorträge und Schulungen an für Einrichtun-
gen, die im medizinischen, pflegerischen und öffentlichen Be-
reich arbeiten und ausbilden. Ebenfalls werden auch Unter-
nehmen angesprochen, deren Mitarbeiter, viel direkten Kun-

http://www.kvhs-greiz.de/
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denkontakt haben. Dabei soll für den Umgang mit Hörgeschä-
digten sensibilisiert werden und es wird vermittelt, was man als 
Normalhörender im Umgang mit Schwerhörigen beachten 
muss. Geben Sie diese Information gern weiter: an Familien-
angehörige, Freunde, Bekannte, ebenfalls Betroffene. 
 

Weiter Informationen dazu in der Beratungsstelle: 
Sozialer Dienst für hörgeschädigte Menschen in Thüringen 
Beratungsstelle: Bonhoefferstraße 24b, 99427 Weimar 
Telefon: 0 36 43. 42 21 55 / Fax: 0 36 43. 42 21 57 
Mittwoch: 13:00 - 17:00 Uhr 
E-Mail:  sozialerdienst@dsb-lv-md.de 
Internet: www.dsb-landesverband-md.de 

 
 

In´s Ferienlager? Natürlich im Erzgebirge! 
 

Täglich neue Abenteuer in der Natur, gekoppelt mit sportlicher 
Betätigung, Förderung der Fantasie und Kreativität begeistern 
seit nunmehr 32 Jahren junge Menschen in der Zethauer Frei-
zeitstätte „Grüne Schule grenzenlos“. 
 

Ferienlager in einer Schule? 
Keine Bange! Strenger Unter-
richt findet in dieser erzgebirgi-
schen Kinder- und Jugendein-
richtung nicht mehr statt. Zwei 
Abenteuerspielplätze, ein Rie-
senkicker, Bolzplatz und der 
Besuch des Erlebnisbades 
Mulda sorgen für den besonde-
ren Ferienspaß. Disco, Show- 
und Spieleabende, gemeinsame 
Lagerfeuer, Nachtwanderungen 
ebenso wie Volleyball und 
Tischtennis lassen keine Lan-
geweile aufkommen. Die Erkun-
dung der erzgebirgischen Natur ist Teil des jeweils siebentägi-
gen Ferienlagers wie auch die Herstellung eines eigenen erz-
gebirgischen Souvenirs. Neue Freundschaften finden sich 
immer bei den Ferienprogrammen der „Grünen Schule gren-
zenlos“. Geeignet für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 
14 Jahren. 
 

Weitere Informationen telefonisch unter 037320/8017-14 
oder per Mail: info@gruene-schule-grenzenlos.de.  
Web: www.gruene-schule-grenzenlos.de 
 
 

„Kunsthandwerkermarkt“ 
 

Kulturhof Zickra/Berga am 4. und 5. Mai 2024 
Samstag 11-18 Uhr; Sonntag 10-18 Uhr 

 

Der Kulturhof Zickra bei Berga/Elster (Ostthüringen) lädt wie-
der im Mai zum traditionellen Kunsthandwerkermarkt ein. Die 
über 60 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren ihr 
kunsthandwerkliches Können. Dazu gibt es kulturelle Darbie-
tungen für Jung und Alt. 
 

Vom wunderschönen Elstertal umgeben, befreit sich der Kul-
turhof von seinen letzten Winterfedern und zeigt sich von sei-
ner lebendigsten Seite, dem beliebten Kunsthandwerkermarkt. 
Mehr als 60 erlesene Künstler, Handwerker und Designer 
beherbergt das romantische Hofensemble anlässlich dieser 
Veranstaltung. Tradition und Moderne treffen mit den vielfälti-
gen Produkten erstaunlich gut aufeinander und laden ein zum 
Berühren, Probieren und Erwerben.  
 

Holzgestalter, Keramiker, Textildesigner, Korbmacher und 
Bildhauer - um nur einen Teil zu erwähnen - bedienen sich 
verschiedenster hochwertiger Materialien, um diese aus zum 
Teil alten Traditionen neu zu kreieren. Wollfilzprodukte, wohl-
riechende Seifen mit Prädikat, wunderschöne Floristik u.v.m. 
werden dem Besucher präsentiert.  
 

Dass der Fachwerkhof von Andreas Wolf seit Jahrzehnten 
Schaffensmittelpunkt für Manufakturen wie Holzgestaltung und 
nun auch edles Keramikgeschirr ist und überdies zahlreiche 
Konzerte von Felix Meyer bis ACDC offeriert, ist bekannt, 
macht ihn zum Publikumsmagnet und bietet zugleich eine 
außergewöhnlich passende Kulisse für die Zusammenkunft der 
Manufakturen. Die Routine als Musikbühne ist natürlich auch 

zum Kunsthandwerkermarkt zu spüren. Musikalische und auch 
schauspielerische Einlagen machen den Marktbummel perfekt. 
Handgemachte Musik erklingt an mehreren Stellen und es wird 
zu festgelegten Zeiten wieder ein neues Theaterstück zur 
Aufführung gebracht. Und für den Appetit zwischendurch ste-
hen der Grill, das Hofcafé mit hausgebackenen Kuchen und 
frisch geröstetem Kaffee, die Käserei, der regionale Weinaus-
schank etc. bereit. Für Genuss und Gemütlichkeit finden sich 
viele Plätze.  
 

Eines ist sicher, der Kunsthandwerkermarkt auf dem Kulturhof 
ist alles andere als herkömmlich. Ein - für den Gast - ange-
nehmes und beeindruckendes Wochenende wird sorgfältig und 
mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Das vielleicht etwas ande-
re Muttertagsgeschenk? Eintritt: Für den Markt und sein Kul-
turprogramm wird ein Eintritt erhoben / Kinder bis 12 Jahre frei. 
Nähere Informationen unter: www.MARKT-WERT.net  
 
 

Anzeige 

Wertvoller Infotag 
rund um Haus und Garten 

 

Frühlingsfest mit Fachberatung u. Schnäppchen 
 

Am Samstag, dem 13. April, findet das Frühlingsfest 

auf dem Areal des Zeulenrodaer Holzfachhandels 

in der Binsicht 55 (nähe Waldstadion) statt. 
 

Von 9 bis 17 Uhr werden den Besuchern 

viele Ideen und Anregungen geboten. 
 

 

Jeder, der etwas Besonderes und Individuelles sucht, an 
dem er lange Zeit Freude haben möchten, sollte beim Früh-
lingsfest des Holzfachhandels vorbeischauen, denn dort 
können die Besucher sich ausführlich zu allen Themen 
rund um den zeitlosen Werkstoff Holz beraten lassen, da-
runter Gartenholz, Holzfassaden und Balkone. Inspiratio-
nen für die Raumgestaltung bietet die großzügige Fußbo-
den- und Türenausstellung. Wie bereits in den Vorjahren 
werden wieder namhafte Markenhersteller vor Ort sein, um 
nützliche Tipps aus erster Hand zu geben und neue Pro-
dukte vorzuführen. Heimwerker und Häuslebauer mit kon-
kreten Bauprojekten profitieren von attraktiven Schnäpp-
chenangeboten sowie einer 10%-Rabattaktion auf alle Pro-
dukte außer Aktionsware. Die bei den Besuchern beliebte 
Handwerks- und Gewerbeschau geht zum Frühlingsfest 
ebenfalls in die nächste Runde. So werden regionale Holz-
handwerksbetriebe, aber auch holzfremde Gewerke und 
Vereine ihre Leistungen präsentieren. Die Hausmesse der 
Firma Neudeck ist daher schon längst ein Geheimtipp, 
nicht nur unter Eigenheim- und Gartenbesitzern. Umrahmt 
wird das Event von einem bunten Unterhaltungsprogramm 
für Groß und Klein. So verspricht das Frühlingsfest im Holz-
fachhandel Unterhaltung und Mehrwert für die ganze Fami-
lie. Alle Infos zum Event unter www.holz-neudeck.de 
 

 
 

Sonstiges 
 

 

Dankeschön 
 

Hiermit möchten wir uns für die extrem hohe Hilfsbe-
reitschaft auf Grund der Suche nach unserer Mutter 
bedanken. 
 

Ganz besonderer Dank gilt unseren beiden Pflegediens-
ten Antje Munzert und Conny Taut, unserer freiwilligen 
Feuerwehr Langenwetzendorf mit den Ortsteilwehren 
die ganz tolle Arbeit geleistet haben. Weiter den ver-
schiedenen Hundestaffeln, unserer Gemeindeverwal-
tung und den vielen vielen freiwilligen Helfern aus der 
Großgemeinde und Umgebung die leider nicht alle na-
mentlich genannt werden können. 
 

Susanne und Holger Schröter 
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Anzeigenschluss für die Mai-Ausgabe 

ist am Freitag, 26.04.2024 
 

07950 Zeulenroda-Triebes    Geraer Straße 1 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
 

 
 
 

Stellenangebote 
 

 



07980 Berga gegenüber Sparkasse/Netto-Markt  

Tel. 036 623 - 23 555

Friedrich K. Gempfer

Rechtsanwalt

Bahnhofstr. 21
„Altes Postamt“

Strafrecht
Arbeitsrecht

Erbrecht
Ehe- und Familienrecht

priv. Baurecht

Steinmetz Stefan Rau • Adolph-Herbst-Str. 11 • Triebes
Tel. 0160-94544237 • www.steinmetz-stefan-rau.de

NATURSTEIN
für Haus, Hof und Garten

Grabmale:
Gestaltung, Fertigung und Nachschriften



FNF Fliesen & Naturstein Fiedler
Verkauf und Verlegung

www.fiedler-fliesen.de • E-mail: fiedler-fliesen@t-online.de
.

OT Naitschau 132 • 07957 Langenwetzendorf • Tel. 03 66 25 / 5 25 10
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 17.00 Uhr • Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Am Sportplatz
Hirschbacher Weg 12
07957 Langenwetzendorf

Tel. 03 66 25 - 24 97 79
00 00

Montag - Freitag: 11  - 21  Uhr
00 00Sa, So- & Feiertage: 16  - 21  Uhr

Pizza - Drehspiessgerichte
Schnitzelgerichte - Pasta - Salate

Bistro
„Rihana”


